
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Indirekter Gegenvorschlag
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Volksinitiative
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Bernhard, Laurent
Brändli, Daniel
Bühlmann, Marc
Dupraz, Laure
Eperon, Lionel
Flückiger, Bernadette
Freymond, Nicolas
Frick, Karin
Gerber, Jean-Frédéric
Gerber, Marlène
Heidelberger, Anja
Hirter, Hans
Hofmann, Stéphane
Müller, Eva
Müller, Sean
Schneuwly, Joëlle
Seitz, Werner
Terribilini, Serge

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Bernhard, Laurent; Brändli, Daniel; Bühlmann,
Marc; Dupraz, Laure; Eperon, Lionel; Flückiger, Bernadette; Freymond, Nicolas; Frick,
Karin; Gerber, Jean-Frédéric; Gerber, Marlène; Heidelberger, Anja; Hirter, Hans;
Hofmann, Stéphane; Müller, Eva; Müller, Sean; Schneuwly, Joëlle; Seitz, Werner;
Terribilini, Serge 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Indirekter
Gegenvorschlag, Volksinitiative, 1982 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Grundrechte

5Innere Sicherheit

6Institutionen und Volksrechte

6Volksrechte

7Wahl- und Abstimmungsverfahren

8Landesverteidigung
8Militärorganisation

8Wirtschaft
8Wirtschaftspolitik

8Wettbewerb

9Gesellschaftsrecht

11Infrastruktur und Lebensraum
11Energie

11Energiepolitik

11Wasserkraft

11Raumplanung und Wohnungswesen

11Mietwesen

17Raumplanung

18Wohnungsbau und -eigentum

20Umweltschutz

20Naturschutz

20Gewässerschutz

21Allgemeiner Umweltschutz

21Sozialpolitik
21Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

21Gesundheitspolitik

24Suchtmittel

24Sozialversicherungen

24Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

24Krankenversicherung

27Soziale Gruppen

27Migrationspolitik

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
UNO Organisation der Vereinten Nationen
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
NEK Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin
BFS Bundesamt für Statistik
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
SGG Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
BWO Bundesamt für Wohnungswesen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
BV Bundesverfassung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
OR Obligationenrecht
EG Europäische Gemeinschaft
PKK Kurdische Arbeiterpartei
KSK Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
IPV Individuelle Prämienverbilligung
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft
SSV Schweizerischer Städteverband
NA Nationale Aktion
SMV Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
HEV Hauseigentümerverband Schweiz (Deutschschweiz & Tessin)
FRI Fédération romande immobilière (Hauseigentümerverband Romandie)
SBK Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz
LIK Landesindex der Konsumentenpreise
SVIT Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
WBG Wohnbaugenossenschaft Schweiz
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
DCA Donor Care Association
CBCES Schweizer Bischofskonferenz, Kommission für Bioethik
iEH2 Institut für Ethik, Geschichte und Geisteswissenschaften, Medizinische

Fakultät, Universität Genf
MERH_UZH Kompetenzzentrum Medizin - Ethik - Recht Helvetiae
MIGUNIBE Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen
SPO SPO Patientenschutz
HLI Human Life International Schweiz
HGS Hippokratische Gesellschaft Schweiz
ÄPOL Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende
NR Nationalrat

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
ONU Organisation des Nations unies
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CNE Commission nationale d'éthique
OFS Office fédéral de la statistique

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
DFI Département fédéral de l'intérieur
SSUP Société suisse d'utilité publique
SSR Société suisse de radiodiffusion
OFL Office fédéral du logement
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
CP Code pénal suisse
Cst Constitution fédérale
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
AOS Assurance obligatoire des soins
CO Code des obligations
CE Communauté européenne
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan
CAMS Concordat des assureurs-maladie suisses
UPS Union Patronale Suisse
RIP Réduction individuelle de primes
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (institut de

recherche)
UVS Union des Villes Suisses
AN Action nationale
Asloca Association suisse des locataires
APF Association des propriétaires fonciers (Suisse alémanique & Tessin)
FRI Fédération romande immobilière
ASI Association suisse des infirmiers et infirmières
LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
IPC Indice des prix à la consommation
SVIT Association Suisse de l'économie immobilière
CHS Coopératives d'habitation suisse
EERS Église évangélique réformée de Suisse
DCA Donor Care Association
CBCES Commission de bioéthique de la Conférence des évêques
iEH2 Institut Ethique Histoire Humanités, Faculté de médecine, Université de

Genève
MERH_UZH Centre de Compétence Médecine - Ethique - Droit Helvetiae
MIGUNIBE Centre pour le droit de la santé et la gestion des soins de santé
OSP OSP Organisation suisse des patients
HLI Human Life International Suisse
SHS Société Hippocratique Suisse
MIOF Médecins et Infirmières contre le Don d'Organes en Fin de Vie
CN Conseil national

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

Mit seiner Botschaft vom 15. März 2019 beantragte der Bundesrat dem Parlament die
eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zur Ablehnung und
gleichzeitig seinen indirekten Gegenvorschlag in Form des Bundesgesetzes über die
Gesichtsverhüllung zur Annahme. Er ging mit den Initianten insofern einig, als die
Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit den demokratischen Grundwerten der
Offenheit und des Austauschs zuwiderlaufe und die Gesichtsverhüllung aus religiösen
Gründen fundamentalistischen Strömungen im Islam zuzurechnen und als
Integrationsverweigerung zu deuten sei. Darüber hinaus merkte er jedoch an, dass
vollverhüllte Personen in der Schweiz «äusserst selten» zu sehen seien und es sich
meistens um Touristinnen handle, «die nicht eigentlich zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt des Landes beitragen». Ein generelles Verhüllungsverbot erachtete der
Bundesrat daher als unverhältnismässig, zumal ein Verbot auch die Gefahr berge, dass
sich betroffene Frauen zuhause einschlössen und dadurch zusätzlich isoliert würden.
Das Argument, die Initiative ziele genauso auf Vermummungen, um Kriminalität und
Vandalismus am Rande von Demonstrationen zu begegnen, liess die Regierung ebenso
wenig gelten, da Vermummungsverbote auf kantonaler Ebene bereits in Kraft seien. Des

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.03.2019
KARIN FRICK
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Weiteren kritisierte der Bundesrat die abschliessende Aufzählung der Ausnahmen, die
keinen Spielraum für touristische Interessen, für Möglichkeiten zur gewaltfreien
Demonstration oder für wirtschaftliche Tätigkeiten lasse. Nicht zuletzt sei die Initiative
auch mit Umsetzungsschwierigkeiten verbunden, da es einerseits allgemein schwierig
sei, Bekleidungsvorschriften im öffentlichen Raum durchzusetzen und der Bund
andererseits keine umfassende Kompetenz erhielte, sondern die Regeln mit den
Kantonen gemeinsam, jeweils gemäss ihren verfassungsmässigen Zuständigkeiten,
umsetzen müsste. Die zweite Forderung der Initianten, niemand dürfe zur
Gesichtsverhüllung gezwungen werden, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da
ein solcher Zwang schon heute unter den Nötigungstatbestand von Art. 181 StGB falle.
Als Hauptargument ging aus der bundesrätlichen Medienmitteilung jedoch klar der
Eingriff in die Autonomie der Kantone hervor: Traditionell regelten in der Schweiz die
Kantone den öffentlichen Raum, weshalb sie selber über die Frage des
Verhüllungsverbots entscheiden sollten.
Zur Rechtfertigung des Gegenvorschlags brachte der Bundesrat vor, er anerkenne, dass
die Gesichtsverhüllung in gewissen Situationen problematisch sein könne, namentlich
wenn jemand dazu genötigt werde – was aber ohnehin schon strafbar sei, weshalb der
Bundesrat, auch in Reaktion auf die Vernehmlassung, diesen Teil in der Zwischenzeit
aus seinem Gegenvorschlag gestrichen hatte – oder wenn eine Behörde eine Person
identifizieren müsse. Dieses zweite Problem werde durch das Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung gelöst, indem es für solche Situationen unter Androhung von Strafe
eine Pflicht zur Enthüllung des Gesichts festschreibe. Das neue Gesetz trage so zur
Vermeidung von Spannungen bei und stelle sicher, dass die Behörden ihre Aufgaben
erfüllen können. Die kantonale Autonomie werde damit nicht tangiert, da sich die
neuen Regeln nur auf Behörden auswirkten, die ihre Aufgaben gestützt auf Bundesrecht
wahrnehmen.
Weil der Gegenvorschlag mit der Volksinitiative unvereinbar ist, wird er nur in Kraft
treten können, wenn die Initiative zurückgezogen oder abgelehnt wird. Initiant Walter
Wobmann (svp, SO) gab in der Presse indes bekannt, man werde die Initiative nicht
zurückziehen. Der «nebulöse» Gegenvorschlag des Bundesrates bringe nichts; der
Initiative schrieb er dagegen grosse Erfolgschancen zu. 2

In der Herbstsession 2019 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates, dem Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung. In der ausführlichen
Debatte über die Symbolik der Gesichtsverhüllung und deren Vereinbarkeit mit in der
Schweizer Gesellschaft zentralen Werten war der Grundtenor parteienübergreifend
derselbe: Man sei nicht für die Burka, denn sie sei tatsächlich Ausdruck eines
fundamentalistischen Islams und der Unterdrückung der Frau und als solcher in der
Schweizer Gesellschaft problematisch. Ausserhalb der SVP-Fraktion setzte sich
dennoch keine Kantonsvertreterin und kein Kantonsvertreter für die Annahme der
Initiative ein, da sie mehrheitlich nicht als Lösung des Problems gesehen wurde. Ein
solches Verbot tauge nicht, da das – allseits anerkannte – Problem nicht rechtlicher,
sondern gesellschaftlicher Natur sei, wie Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH)
argumentierte: «Wir können nicht mit dem Gesetz gewissermassen am
gesellschaftlichen Grashalm ziehen [...].» Mit 34 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen
empfahl der Ständerat die Initiative zur Ablehnung und versenkte einen
Minderheitsantrag Minder (parteilos, SH)/Föhn (svp, SZ) auf Empfehlung zur Annahme.
Der bundesrätliche Gegenvorschlag hatte unterdessen in der SPK-SR zwei Änderungen
erfahren, die die Ständekammer beide stillschweigend genehmigte. Erstens soll nicht
nur, wer sich wiederholt der Aufforderung zur Enthüllung widersetzt, mit Busse bestraft
werden, sondern generell, wer sich dieser Aufforderung widersetzt. Zweitens wurde ein
neuer Absatz eingefügt, demnach bei Verletzung der Enthüllungspflicht eine allfällig
verlangte Leistung verweigert werden kann, sofern das anwendbare materielle Recht
eine solche Verweigerung nicht ausschliesst. Das so angepasste Bundesgesetz über die
Gesichtsverhüllung nahm der Ständerat mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen an.
Obwohl er nicht restlos zu überzeugen vermochte, führe letztlich nichts am
Gegenvorschlag vorbei, resümierte Werner Luginbühl (bdp, BE).
Schliesslich stimmte die kleine Kammer auch der Fristverlängerung für die Behandlung
der Volksinitiative um ein Jahr zu und nahm zur Kenntnis, dass ihre Kommission der
Petition für die Ungültigerklärung der Initiative aus Gründen der Einheit der Materie
(Pet. 15.2044) keine Folge gegeben hatte. Wie Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) erläuterte, sei die Kommission zum Schluss gekommen, dass der
Initiativtext ein einziges Sachthema betreffe, nämlich die Frage nach dem Umgang mit
verhüllten Personen in der Öffentlichkeit, und die Einheit der Materie somit gegeben
sei. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK
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Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2019 der Nationalrat mit dem
Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, das der Bundesrat dem Parlament als
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» unterbreitet
hatte. Über die Initiative selbst wollte die Volkskammer erst nach der Verabschiedung –
oder Versenkung – des Gegenvorschlags befinden. Die Mehrheit der vorberatenden
SPK-NR hatte ihrem Rat nämlich Nichteintreten auf die Vorlage beantragt. Wie
Kommissionssprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) dem Ratsplenum schilderte, war diese
Mehrheit durch eine Art unheilige Allianz von Initiativbefürwortern und
-befürworterinnen einerseits sowie der kategorischen Gegnerschaft eines
Verhüllungsverbots andererseits zustande gekommen. Während Erstere den
Gegenvorschlag als nicht geeignet ansahen, das Ziel der Initiative zu erreichen,
kritisierten Letztere, der Entwurf wolle – nicht anders als die Initiative – ein Problem
lösen, das gar nicht existiere, und sei damit genauso unnötig. Trotz des
Nichteintretensantrags hatte die Kommission bereits die Detailberatung der Vorlage
durchgeführt, um den Prozess im Falle des Eintretens nicht zu verzögern, und den
Entwurf um einige Elemente zur Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter ergänzt.
Die Eintretensdebatte im Nationalrat wurde von beiden Lagern entsprechend hitzig
geführt und förderte manch erstaunliche Argumentationslinie zutage. So warf SVP-
Vertreter Andreas Glarner (svp, AG) dem Bundesrat vor, «noch nie in der Geschichte
der Eidgenossenschaft» habe es «einen derart untauglichen und unwürdigen
Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative» gegeben. Gleichzeitig bekräftigten andere
Voten derselben Fraktion nicht nur deren Ablehnung des Gegenvorschlags, sondern
auch die Absicht, mit der Initiative die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu
verbessern. Demgegenüber hielten die Grünen in ihrer Ablehnung eines jeglichen
Verhüllungsverbots die liberale Staatsordnung der Schweiz hoch und mussten sich von
der SP prompt dafür schelten lassen, mit der Ablehnung des Gegenvorschlags eine
«riesige Chance [zu] verpassen» (Beat Jans; sp, BS), der von Links-Grün schon so lange
angestrebten Gleichstellung in der Gesellschaft näher zu kommen, wie Cédric Wermuth
(sp, AG) bemerkte. Den Fraktionen der FDP und der GLP hingegen war der
Gegenvorschlag offenbar liberal genug, weshalb sie ihn – wie auch die Mitte-Fraktion –
mehrheitlich unterstützen wollten. Mit 94 zu 90 Stimmen bei 5 Enthaltungen fiel der
Entscheid des Nationalrats schliesslich knapp für Eintreten.
In der Detailberatung folgte die grosse Kammer dann durchwegs den Anträgen ihrer
Kommissionmehrheit und verlieh damit dem Gleichstellungsaspekt der
Verhüllungsfrage im Gegenvorschlag mehr Gewicht. So sollen dem Bund im
Gleichstellungsgesetz erstens Förderprogramme zur Verbesserung der Gleichstellung
zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft ermöglicht werden. Zweitens sollen
finanzielle Beiträge des Bundes für die Integration gemäss dem Ausländer- und
Integrationsgesetz zukünftig ausdrücklich auch insbesondere der Frauenförderung
zugutekommen. Drittens soll die Verbesserung der Situation der Frauen in den
Zielkatalog des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit
und humanitäre Hilfe aufgenommen werden. Alle drei Änderungen stiessen bei der
Ratsmehrheit, nicht aber bei der geschlossenen SVP- sowie der Mehrheit der FDP-
Fraktion, auf Zustimmung. Den so neu verstärkt auf Gleichstellung ausgerichteten
Gegenvorschlag nahm die grosse Kammer letztlich mit 105 zu 82 Stimmen bei 7
Enthaltungen an. Zudem verlängerte sie die Frist für die Behandlung der Volksinitiative
bis im März 2021 und billigte, dass ihre SPK von der 2016 eingereichten Petition «Für ein
Gesichtsverhüllungsverbot» (16.2012) Kenntnis genommen hatte. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2019
KARIN FRICK

Das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», befand sich in der Frühjahrssession 2020 in
der Differenzbereinigung. Damit kamen die vom Nationalrat in den Entwurf eingefügten
gleichstellungspolitischen Bestimmungen in der Kantonskammer auf den Prüfstand. Die
SPK-SR hatte sich mit den Ergänzungen des Nationalrats grundsätzlich einverstanden
gezeigt, sich aber bei zwei der drei neuen Bestimmungen für eine von der Verwaltung
vorgeschlagene, redaktionell verbesserte Variante entschieden. Inhaltlich schlug die
Kommission ihrem Rat einzig eine kleine Anpassung vor, nämlich dass die Beiträge des
Bundes für die Integration nicht nur insbesondere den Frauen, sondern zusätzlich auch
den Kindern und Jugendlichen zugutekommen sollen. Dagegen forderte SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) per Einzelantrag die Streichung der drei Bestimmungen zur
Förderung der Gleichstellung, weil sie seines Erachtens «unnötig und insbesondere
einseitig» seien. Der Ständerat folgte jedoch in allen Belangen mit grosser Mehrheit
seiner Kommission und hiess die drei gleichstellungspolitischen Ergänzungen gut.
Für die redaktionellen Korrekturen zeigte sich die nationalrätliche Kommission dankbar.
Ohne weitere Anpassungen beantragte sie ihrem Rat Zustimmung zur Fassung des
Ständerates. Noch in der Frühjahrssession 2020 stimmte die grosse Kammer dem

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK
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Entwurf in der Gesamtabstimmung mangels Gegenantrags stillschweigend zu. SVP-
Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) wies bei dieser Gelegenheit jedoch darauf hin, dass
das Fehlen einer Minderheit nicht als einhelliges Einverständnis zur Vorlage
missverstanden werden sollte. Die Probe aufs Exempel steht indes noch aus: Die
Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Ausfalls der dritten
Sitzungswoche nicht mehr in der Frühjahrssession 2020 durchgeführt werden.
Gemäss Einschätzung der NZZ sei es fraglich, ob der gleichstellungspolitisch
aufgerüstete Gegenvorschlag reiche, um die Stimmbevölkerung davon abzuhalten, der
Initiative für ein schweizweites Verhüllungsverbot zuzustimmen. Andererseits hätten
die Räte mit dem Gleichstellungsaspekt genau jenes Argument für das Burkaverbot
adressiert, das auch ausserhalb des rechtskonservativen Milieus verfange. Entscheidend
werde also sein, ob die Bevölkerung glaube, dass der Gegenvorschlag «handfeste
Folgen» habe, oder ihn als Symbolpolitik betrachte, orakelte die Zeitung. 5

Nachdem die eidgenössischen Räte den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot», das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, mit der
Bereinigung aller Differenzen auf Kurs gebracht hatten – die Schlussabstimmungen
standen aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Frühjahrssession indes noch
aus –, beriet der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Volksinitiative an sich. Der
Ständerat hatte schon im Herbst 2019 über die Initiative debattiert und sie zur
Ablehnung empfohlen. Die Volkskammer als Zweitrat hatte die Diskussion zur Initiative
seinerzeit ausgesetzt, bis die Beratungen zum Gegenvorschlag abgeschlossen sein
würden, und nahm sie nun ein knappes Jahr später in Angriff. Die SPK-NR beantragte
ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. In der mehrstündigen, emotionalen Ratsdebatte standen sich das
befürwortende – bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einem grossen Teil der Mitte-
Fraktion – und das gegnerische Lager – bestehend aus allen anderen Fraktionen –
unverrückbar gegenüber. Als «Dialog der Gehörlosen» bezeichnete «Le Temps» die
Diskussion, in der nur die bereits bekannten, festgefahrenen ideologischen Positionen
zu den Frauenrechten und zum «Kulturkampf» («Le Temps») vorgetragen wurden. Die
Befürworterseite argumentierte im Kern, das Verhüllungsverbot setze ein klares
Zeichen gegen die Unterdrückung der Frau und stärke die offene Gesellschaft sowie die
Sicherheit in der Schweiz. Die Gegenseite betonte in erster Linie die Unvereinbarkeit
eines solchen Verbots mit der liberalen Gesellschaftsordnung. 91 Wortmeldungen
später entschied der Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Für die Initiative standen neben der
geschlossenen SVP-Fraktion zwei Drittel der Mitte-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der
FDP- (de Quattro/fdp, VD; Dobler/fdp, SG) und eine aus der GLP-Fraktion
(Chevalley/glp, VD) ein. Abschliessend billigte die Volkskammer, dass ihre Kommission
die Petition 15.2044 für die Ungültigkeitserklärung der Initiative aus Gründen der
Einheit der Materie zur Kenntnis genommen hatte. Wie Kommissionssprecher Damien
Cottier (fdp, NE) im Ratsplenum erläuterte, war die Kommission der Ansicht gewesen,
dass die Volksinitiative die Einheit der Materie wahre, indem sie ein einziges Thema,
nämlich das Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, betreffe.

In den Schlussabstimmungen zwei Tage darauf wurde der Bundesbeschluss, mit dem
das Parlament die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl, im Nationalrat mit 113 zu 77
Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen, wobei die befürwortenden und
ablehnenden Stimmen dieselben geblieben waren wie bei der inhaltlichen Beratung.
Der Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss mit 36 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu; hier bestand die Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion und CVP-Vertreter
Beat Rieder (cvp, VS). 

Weil sie aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der Frühjahrssession 2020
stattgefunden hatten, standen auch die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die Gesichtsverhüllung in der Sommersession 2020 auf der Agenda der
eidgenössischen Räte. Den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» nahm der Nationalrat mit 104 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.
Während sich die Mitte-Fraktion hier grossmehrheitlich dafür aussprach, stimmten
neben der geschlossenen SVP- eine breite Mehrheit der Grünen Fraktion sowie einige
Angehörige der FDP- und der Mitte-Fraktionen dagegen. Der Ständerat verabschiedete
das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei auch hier alle SVP- und zwei Mitte-Stimmen ablehnend waren. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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Innere Sicherheit

In der Botschaft zum Staatsschutzgesetz begründete der Bundesrat auch seine
Ablehnung der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne Schnüffelpolizei». Seiner
Ansicht nach erfüllt das vorgeschlagene neue Gesetz die Forderungen nach einer
Abschaffung der politischen Polizei und dem Verbot der Überwachung von Personen,
die ihre politischen Rechte wahrnehmen. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.03.1994
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Bundesgesetz
über die Wahrung der inneren Sicherheit. Mit 116 zu 61 Stimmen empfahl der Rat die
von der SP und der GP unterstützte Volksinitiative zur Ablehnung.

Mit derselben Stimmenzahl lehnte er auch den Antrag der Kommissionsminderheit auf
Nichteintreten auf das neue Bundesgesetz ab. Die SP und die Grünen begründeten ihre
Opposition gegen die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für eine präventiv
wirkende Polizei damit, dass ein solches Gesetz überflüssig sei und nur dazu dienen
würde, der Polizei unkontrollierbaren Handlungsspielraum zur Überwachung der Bürger
zu verschaffen. Wo es um die Bekämpfung echter Gefahren gehe, sei das bestehende
Instrumentarium ausreichend: insbesondere sei die Bekämpfung des politischen
Nachrichtendienstes (Spionage) bereits rechtlich abgesichert, und bei
Sprengstoffdelikten und schweren Gewaltverbrechen seien seit 1981 auch
vorbereitende Handlungen strafbar. Diese Einschätzung wurde von den Sprechern der
bürgerlichen Parteien und Bundesrat Koller zurückgewiesen. Letzterer argumentierte
damit, dass die von der Linken befürchtete Überwachung der Ausübung politischer
Rechte im neuen Gesetz explizit ausgeschlossen sei. Andererseits sei die Überwachung
der Aktivitäten bestimmter politischer Gruppierungen (z.B. der kurdischen PKK oder
der islamischen Heilsfront) auch dann erforderlich, wenn deren Mitglieder die Schweiz
nur als logistische Basis benutzen würden, ohne hier aber kriminelle Akte zu begehen.
Das Gesetz sei deshalb auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch mit anderen europäischen Staaten notwendig.

In der Detailberatung strich der Nationalrat die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens aus dem Geltungsbereich des Gesetzes; nicht weil dieser keine Bedeutung
zuerkannt wurde, sondern weil dies eine Aufgabe der strafrechtlichen
Ermittlungsbehörden sei und auf Bundesebene mit den polizeilichen Zentralstellen
bereits ein Koordinationsorgan bestehe. Bundesrat Koller argumentierte vergeblich
damit, dass in vielen europäischen Staaten (allerdings nicht in Deutschland) die
präventive Polizei auch in diesem Aufgabenbereich tätig sei. Eine gewichtige Differenz
schuf der Rat bei den zulässigen Mitteln der präventiven Informationsbeschaffung.
Gegen die Stimmen der FP, der Liberalen und eines Teils der FDP-Fraktion strich er die
vom Ständerat aufgenommene Bestimmung, dass dazu auch ohne richterliche
Anordnung der Telefon- und Postverkehr überwacht und elektronische Abhörgeräte
eingesetzt werden können. Den Antrag der vorberatenden Kommission, dass im
Staatsschutz grundsätzlich die im Datenschutzgesetz garantierten Einsichtsrechte
gelten sollen, fand keine Mehrheit. Beschlossen wurde eine gleiche Regelung wie im
Gesetz über die polizeilichen Zentralstellen, bei welcher der Datenschutzbeauftragte
nur überprüft, ob eventuell vorliegende Daten rechtmässig bearbeitet werden, aber
keine materiellen Auskünfte erteilt. In der Gesamtabstimmung wurde das neue Gesetz
gegen die Stimmen der SP und der GP angenommen. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

Am 7. Juni lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Volksinitiative «S.o.S. –
Schweiz ohne Schnüffelpolizei», welche die Abschaffung der Staatsschutzorgane
verlangte, mit deutlicher Mehrheit ab. Die Kampagne warf kaum Wellen und stand total
im Schatten der gleichzeitig zur Abstimmung gelangenden Genschutzinitiative. Obwohl
das befürwortende Komitee von zwei sozialdemokratischen Nationalräten angeführt
wurde (de Dardel, GE und Rechsteiner, SG) engagierte sich auch die SP nur lauwarm für
die Initiative. Neben ihr hatten auch die GP, die PdA und die Lega dei ticinesi die Ja-
Parole ausgegeben; der Gewerkschaftsbund hatte hingegen auf eine Parole verzichtet.
Das Hauptargument der Befürworter bestand darin, dass die präventiv wirkenden
Staatsschutzorgane überflüssig seien, da bei einem Verdacht auf strafbare Handlungen
ohnehin die gerichtspolizeilichen Instanzen zuständig seien.
Für die Gegner des Volksbegehrens war dieses einerseits überflüssig, weil das 1997 vom
Parlament beschlossene neue Staatsschutzgesetz die politische Polizei im Sinne einer

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.1998
HANS HIRTER
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Gesinnungsschnüffelei ausdrücklich verbietet. Andererseits sei diese Initiative auch
gefährlich, weil in den Bereichen des verbotenen Nachrichtendienstes sowie der
Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des politisch motivierten Terrorismus
auf die Früherkennung durch eine präventive Ermittlung, aber auch auf den
diesbezüglichen internationalen Informationsaustausch nicht verzichtet werden dürfe.

Abstimmung vom 7. Juni 1998

Beteiligung: 40.1%
Nein: 1'383'055 (75.4%) / 23 6/2 Stände
Ja: 451'089 (24.6%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SP (1*), GP, Lega, PdA.
– Nein: FDP, CVP, SVP, FP, SD, LP, LdU, EVP, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Angestelltenverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Resultat fiel mit 75.4 Prozent ablehnenden Stimmen deutlich aus. Kein einziger
Kanton wies eine Ja-Mehrheit auf; am besten schnitt die Initiative im Jura ab, wo sich
knapp ein Drittel dafür aussprachen. Die Ablehnung war in ländlichen Gebieten etwas
stärker als in den städtischen Agglomerationen, hingegen waren kaum Unterschiede in
bezug auf Sprachregion auszumachen. Die Vox-Analyse ergab, dass das Interesse der
Stimmberechtigten an diesem Thema nur gering war. Sie zeigte weiter auf, dass auch
Personen mit linker politischer Grundhaltung die Initiative mehrheitlich ablehnten und
nur etwa die Hälfte der Sympathisanten der SP die Parteiparole befolgt hatten. Nach
der Ablehnung der S.o.S.-Initiative stand der Inkraftsetzung des neuen
Staatsschutzgesetzes nichts mehr im Wege; sie erfolgte auf den 1. Juli. 9

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Der Bundesrat setzte die 2009 beschlossene Einführung des bedingten Rückzugs einer
Volksinitiative auf 1. Februar 2010 in Kraft. Neu können Initianten – falls das Parlament
einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeitet – einen bedingten Rückzug ihres Anliegens
aussprechen. Tritt das im Gegenvorschlag ausgearbeitete Gesetz nicht in Kraft (etwa
wegen eines Referendums), so muss die ursprüngliche Initiative innert zehn Monaten
trotzdem noch zur Abstimmung gelangen. Erstmals wäre der bedingte Rückzug bei der
Initiative „Lebendiges Wasser (Renaturierungsinitiative)“ zur Anwendung gekommen.
Allerdings wurde gegen die Gesetzesanpassung in Form des indirekten Gegenvorschlags
das Referendum nicht ergriffen. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.01.2010
MARC BÜHLMANN

Zum zweiten Mal seit Einführung dieser Möglichkeit im Januar 2010 wurde eine
Initiative bedingt zurückgezogen: Ein bedingter Rückzug einer Initiative wird dann
wirksam, wenn ein indirekter Gegenvorschlag in Kraft tritt. Die Initiative „für
menschenfreundliche Fahrzeuge (Offroader-Initiative)“ wurde unter der Bedingung
zurückgezogen, dass die im März vom Parlament beschlossene Änderung des
Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen in Kraft tritt. Die Initiative
sieht vor, dass neue Autos ab 2015 lediglich 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen
dürfen. Die Initianten bemängelten, dass die Regelung erst im Mai 2012 und nicht wie
versprochen im Januar 2012 in Kraft gesetzt wird, sahen aber von einer Reaktivierung
ihrer Initiative letztlich trotzdem ab. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.08.2011
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die Volksinitiative „Volkssouveränität statt
Behördenpropaganda“ ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Die von der
Initiative verlangten massiven Einschränkungen für den Bundesrat und die
Bundesverwaltung würden seiner Meinung nach eine sachliche Information der
Stimmenden stark beeinträchtigen, da diese praktisch ausschliesslich auf die von
Privaten verbreiteten Informationen und Behauptungen angewiesen wären.
Insbesondere verbiete es die Initiative den Behörden, Stellung zu Falschaussagen zu
nehmen. Damit wäre nach Ansicht des Bundesrates die freie Meinungsbildung nicht nur
beeinträchtigt, sondern sogar gefährdet. Die in letzter Zeit geschaffenen
verwaltungsinternen Richtlinien für die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Gerichtspraxis
habe zudem dafür gesorgt, dass sich das Engagement von Regierung und Verwaltung im
Vorfeld von Volksabstimmungen in Grenzen halte und die Bürgerinnen und Bürger nicht
von einer behördlichen Propagandawelle überrollt würden. Die Initiative wurde vom
rechtskonservativen Verein „Bürger für Bürger“ lanciert, die SVP war daran nicht direkt
beteiligt, unterstützte aber die Unterschriftensammlung.

Die SPK des Ständerates folgte diesen Argumenten des Bundesrates und beantragte bei
einer Enthaltung (Reimann, svp, AG), die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen, was das
Plenum in der Herbstsession denn auch mit 34 zu 3 Stimmen tat. Sowohl im Referat der
SPK-Sprecher als auch in der Diskussion im Plenum kam allerdings zum Ausdruck, dass
bei den Gegnern des Volksbegehrens ebenfalls ein gewisses Unbehagen vorhanden ist
über die Rolle, welche die Behörden und dabei insbesondere die Verwaltung seit
einigen Jahren in Abstimmungskampagnen spielen. Auf Antrag ihrer SPK überwies die
kleine Kammer eine Motion des Nationalrats aus dem Jahre 2003 in Postulatsform
(03.3179). Diese verlangt gewisse rechtliche Leitplanken für den Auftritt der
Bundesstellen in Abstimmungskämpfen. Eine Mehrheit der SPK der beiden Räten war
sich aber einig, dass der Bundesrat bei allen Volksabstimmungen aktiv informieren und
dabei „klar und objektiv die Haltung der Bundesbehörden“ vertreten solle. Eine
entsprechende parlamentarische Initiative Burkhalter (fdp, NE) (04.463) fand in beiden
Kommissionen Unterstützung, wurde im Plenum aber noch nicht behandelt. Die SPK des
Nationalrats beschloss zudem, der Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag
gegenüber zu stellen und die Behandlung der Initiative bis zu dessen Vorliegen zu
sistieren. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.11.2005
HANS HIRTER

Der Ständerat übernahm den indirekten Gegenvorschlag des Nationalrats zur
Volksinitiative „Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“ (04.463) nur zögerlich.
In einem ersten Umgang folgte er dem Nichteintretensantrag seiner Kommission. Diese
stiess sich konkret an der Vorschrift, dass der Bundesrat keine vom
Parlamentsbeschluss abweichende Meinung vertreten dürfe. Grundsätzlich erachtete
sie es aber ohnehin als unmöglich, dem Bundesrat in einem Gesetz Detailvorschriften
über sein Verhalten während einer Abstimmungskampagne zu machen. Da der
Nationalrat seine Haltung nicht änderte, gab der Ständerat in der zweiten Runde nach.
Er schwächte die Weisung an den Bundesrat allerdings insofern ab, dass dieser bloss
keine abweichende Empfehlung abgeben darf. Diese Version fand auch in der grossen
Kammer Zustimmung. Als Zweitrat empfahl auch der Nationalrat, gegen den Widerstand
der SVP, die Volksinitiative selbst zur Ablehnung. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER

Anfang März 2020 hiess der Nationalrat stillschweigend einen Antrag seiner SPK-NR für
eine Fristverlängerung der Behandlung der eidgenössischen Volksinitiative «Für mehr
Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» gut. Für gewöhnlich
hat das Parlament nach Einreichung eines Volksbegehrens 30 Monate Zeit, dieses zur
Annahme oder zur Ablehnung zu empfehlen. Diese Behandlungsfrist kann allerdings um
ein Jahr verlängert werden, wenn ein direkter Gegenentwurf oder ein indirekter
Gegenvorschlag zur Debatte stehen. Dies war mit der parlamentarischen Initiative der
SPK-SR (19.400), die der Ständerat in der Wintersession 2019 angenommen hatte, die
aber noch vom Nationalrat behandelt werden musste, der Fall. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.03.2020
MARC BÜHLMANN
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Landesverteidigung

Militärorganisation

Un débat identique à celui concernant l'initiative contre le nouvel avion de combat s'est
déroulé autour de la clause de rétroactivité contenue dans le texte sur les places
d'armes. C'est ainsi que la majorité de la commission du Conseil des Etats, emmenée
par Oswald Ziegler (pdc, UR) avait proposé de déclarer irrecevable cette initiative.
Cependant, dissuadée par les juristes consultés, elle s'est ensuite attaquée à l'unité de
matière. Considérant que cette exigence n'était pas respectée, elle a proposé de la
déclarer nulle. Dans la presse et au sein des milieux politiques et juridiques, cette
décision a été largement contestée et considérée comme un acharnement inutile et
politiquement préjudiciable, ainsi que comme un changement brusque et absurde de la
pratique en matière de droits populaires. De fait, la chambre a préféré suivre la
minorité, dirigée par Otto Schoch (prd, AR) et soutenue par Kaspar Villiger, qui, si elle
rejetait l'initiative sur le fond, entendait la soumettre malgré tout à votation
populaire.
Le Conseil des Etats a encore débattu d'une proposition Rhinow (prd, BL) de contre-
projet prévoyant que la Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au
maximum, celles-ci étant soumises aux seules législations fédérales sur l'aménagement
du territoire et l'environnement. Ce texte édulcorait donc quelque peu l'initiative et lui
retirait sa clause rétroactive. Il fut pourtant rejeté, la Chambre l'ayant estimé inutile et
ayant considéré qu'il ne fallait pas fixer dans la constitution une telle norme qui relève
du détail. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.08.1992
SERGE TERRIBILINI

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Ende November veröffentlichte der Bundesrat seine Stellungnahme zur Volksinitiative
zur Überwachung der Preise und der Kreditzinsen bei marktmächtigen Organisationen
(sogenannte 2. Preisüberwachungsinitiative). Dieses Begehren war im September 1987
von den Konsumentinnenverbänden, die mit der legislatorischen Realisierung der 1.
Initiative durch das Parlament nicht einverstanden waren, eingereicht worden. Der
Bundesrat sprach sich gegen die Initiative aus, da seiner Ansicht nach derart detaillierte
Bestimmungen nicht in die Verfassung gehören. Er hielt allerdings fest, dass die
Anliegen der Initiantinnen in materieller Hinsicht weitgehend seinen eigenen, vom
Parlament abgelehnten Vorschlägen im Entwurf zum Preisüberwachungsgesetz
entsprächen.

Er beantragte deshalb, im Sinne eines indirekten Gegenvorschlags, eine Revision des
Preisüberwachungsgesetzes. Damit sollen praktisch alle Anliegen der Volksinitiative
verwirklicht werden. Wichtigster Revisionspunkt ist die Ausdehnung der
Preisüberwachung auf die Kredite. Im weitern ist vorgesehen, dass der Preisüberwacher
bei sogenannt administrierten Preisen ein Empfehlungsrecht erhält und dass er seine
Empfehlungen publizieren darf. In der anfangs Jahr durchgeführten Vernehmlassung
hatten sich von den Regierungsparteien die FDP und die CVP gegen, die SP und die SVP
für die Unterstellung der Zinsen unter die Preiskontrolle ausgesprochen. Von den
massgeblichen Verbänden hatten sich der Vorort, der Gewerbeverband und die
Bankiervereinigung gegen, die Gewerkschaften, die Mieter- und die
Konsumentenverbände hinter den Revisionsentwurf gestellt. 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.1989
HANS HIRTER

Die zuständige Nationalratskommission schloss die Vorberatung der Teilrevision des
Obligationenrechts, auf welche 1987 der Ständerat gar nicht erst eingetreten war, ab.
Sie sprach sich für einen besseren Schutz der Konsumenten vor aggressiven
Verkaufsmethoden aus. So sollen die Käufer bei Vertragsabschlüssen ausserhalb von
Geschäftslokalitäten (sog. Haustürgeschäfte, Werbefahrten etc.) unter bestimmten
Umständen ein Widerrufsrecht erhalten; Ferner sollen Empfänger unbestellter Waren
nicht mehr verpflichtet sein, diese zurückzuschicken oder aufzubewahren. Die von der
Kommission vorgeschlagene Fassung entspricht weitgehend den EG-Richtlinien über
den Verbraucherschutz. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1989
HANS HIRTER
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Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Erstrat mit der zweiten
Preisüberwachungsinitiative und dem dazu vom Bundesrat vorgelegten indirekten
Gegenvorschlag. Dabei geht es primär um den Einbezug der Zinsen und der
administrierten, d.h. von politischen Behörden festgelegten oder bewilligten Preise in
die bestehende Uberwachung der Preise, auf kartellierten oder sonst
wettbewerbsschwachen Märkten. Im Vorfeld der Debatte hatten sich die Banken und
der Vorort gegen einen Ausbau der Preisüberwachung ausgesprochen. Pikanterweise
hatte der Nationalrat unmittelbar vor dieser Beratung einer dringlichen, aber zeitlich
befristeten wettbewerbspolitischen Kontrolle der Hypothekarzinsen zugestimmt. Mit
diesem Zugeständnis gegenüber den Mietern war die Annahme des Gegenentwurfs
bereits vorgespurt. Obwohl sich die vorberatende Kommission nur äusserst knapp für
Eintreten auf den Gegenvorschlag ausgesprochen hatte, wurde ein von der SVP, der LP
und einer Minderheit der FDP unterstützter Nichteintretensantrag deutlich abgelehnt.
In der Detailberatung setzten sich durchwegs die Formulierungen des Bundesrates
durch. Da damit die Anliegen der Initiantinnen praktisch vollständig erfüllt waren,
erwuchs dem Antrag, die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen, auch von seiten
der Linken und des LdU keine Opposition. Der Ständerat schloss sich ohne grosse
Diskussion dem Nationalrat an und schuf nur einige unbedeutende Differenzen, welche
im Berichtsjahr noch nicht bereinigt worden sind. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.10.1990
HANS HIRTER

Nachdem die wenigen noch verbliebenen Differenzen rasch ausgeräumt waren,
verabschiedeten beide Räte die Revision des Preisüberwachungsgesetzes. Damit sind
Zinsen in kartellierten oder wettbewerbsschwachen Märkten sowie von der Verwaltung
festgelegte oder genehmigte Preise, Prämien und Tarife ebenfalls der
Preisüberwachung unterstellt. Da mit diesem indirekten Gegenvorschlag die
Hauptanliegen der zweiten Preisüberwachungsinitiative erfüllt waren, wurde diese
zurückgezogen. Die neuen Bestimmungen wurden auf den 1. Oktober in Kraft gesetzt. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.09.1991
HANS HIRTER

Gesellschaftsrecht

Die vom Kleinunternehmer Thomas Minder 2006 lancierte so genannte
„Abzockerinitiative“ wurde Ende Februar mit rund 114'000 gültigen Unterschriften
eingereicht. Gegen Jahresende empfahl der Bundesrat ihre Ablehnung und beantragte,
ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber zu stellen. Er legte dazu eine
Zusatzbotschaft zu dem sich in einer Teilrevision befindenden Gesetz über die
Rechnungslegung der Unternehmen vor. Die Forderungen der Initiative sind nach
Ansicht des Bundesrates zwar grundsätzlich richtig, aber im Detail zu restriktiv und zu
wenig an den Bedürfnissen der Unternehmen orientiert. Würden sie in dieser Form mit
den dazu gehörenden Strafsanktionen durchgesetzt, würde die Schweiz als Standort für
Aktiengesellschaften massiv an Attraktivität einbüssen. Der Bundesrat schlug als
Alternative vor, dass bei börsenkotierten Aktiengesellschaften die Gesamtsumme der
Entschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats zwingend von den Aktionären
gutgeheissen werden muss. Über die Ausschüttung von zusätzlichen, an den
Geschäftserfolg gekoppelte Auszahlungen (so genannte Boni) soll ebenfalls die
Aktionärsversammlung entscheiden, dies aber erst nach dem Abschluss des
Geschäftsjahres. In diesem Punkt entspricht der Gegenvorschlag der Volksinitiative. Bei
der Entlohnung des Spitzenmanagements weicht er hingegen davon ab. Die Aktionäre
sollen gemäss Bundesratsentwurf bloss konsultativ über die Gesamtlohnsumme
abstimmen dürfen. Die SVP, die FDP und die CVP stellten sich grundsätzlich hinter
diesen Gegenvorschlag, die SP und auch der Initiant der Volksinitiative lehnten ihn als
ungenügend ab. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.12.2008
HANS HIRTER

Das Berichtsjahr wurde stark durch die Debatte um die Managergehälter geprägt. Dies
lag nicht zuletzt im Umstand begründet, dass in diesem Bereich gleich zwei
Volksabstimmungen abgehalten wurden. Am 3. März gelangte die Abzocker-Initiative
zur Abstimmung. Das bereits im Jahre 2008 von einer Gruppe um den Schaffhauser
Unternehmer und späteren Ständerat Thomas Minder eingereichte Begehren enthielt
24 Forderungen, die im Wesentlichen auf eine Stärkung der Aktionärsrechte abzielten.
Im Vorjahr hatte sich das Parlament nach langem Feilschen auf einen indirekten
Gegenvorschlag geeinigt, der auf Gesetzesstufe der Volksinitiative weit entgegen kam
und im Falle eines Neins in Kraft getreten wäre. Unterstützt wurde das Volksbegehren
von der SP, den Grünen, der EVP und der CSP sowie einem Teil der Gewerkschaften
(Unia, Syna, SEV und Bankpersonalverband). Während sich der Schweizerische

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2013
LAURENT BERNHARD
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Gewerkschaftsbund zu keiner Stimmempfehlung durchringen konnte, gaben Travail
Suisse, KV Schweiz und die Schweizerische Kaderorganisation (SKO) Nein-Parolen
heraus. Die Wirtschaftsverbände (Economiesuisse, Gewerbeverband und
Arbeitgeberverband) sowie die bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, CVP, GLP und BDP)
sprachen sich ebenfalls gegen die Volksinitiative aus. Bei letzteren stiess die Vorlage an
der Basis allerdings auf grosse Sympathien. Vor allem in der SVP und bei den
Grünliberalen wichen zahlreiche Kantonalsektionen von der nationalen Parteilinie ab.
Das Initiativkomitee verfügte über keinerlei Kampagnenerfahrung und über wenig
finanzielle Ressourcen. Diese Makel kompensierte die befürwortende Seite mit viel
Engagement. So wurde der partizipative Einbezug der Bevölkerung grossgeschrieben.
Noch nie wurde im Rahmen einer eidgenössischen Abstimmungskampagne so
konsequent auf die neuen sozialen Medien gesetzt. Zudem profitierte das Anliegen von
einem ausgeprägten Empörungspotenzial, und der Initiant Thomas Minder genoss als
Unternehmer hohe Glaubwürdigkeit. Die Federführung des gegnerischen Lagers
übernahm Economiesuisse. Die üppig ausgestattete Contra-Kampagne stand jedoch
unter keinem guten Stern. In die negativen Schlagzeilen geriet der
Wirtschaftsdachverband zum Jahresbeginn, als bekannt wurde, dass eine im Dienste
von Economiesuisse stehende PR-Agentur Studierende engagiert hatte, um unter
falschen Identitäten zu bloggen oder im Internet Leserkommentare gegen die
Volksinitiative zu schreiben. Für einigen Wirbel sorgte im Februar ein dreiminütiger
Film namens “Grounding 2026“, den der Schweizer Regisseur Michael Steiner im
Auftrag von Economiesuisse erstellte hatte, um die Schlusskampagne des Nein-Lagers
zu befeuern. Aufgrund der dramatischen Szenen beschloss der Verband schliesslich,
das Video nicht auszustrahlen. Darüber hinaus wurde am 15. Februar publik, dass Daniel
Vasella, der abtretende Verwaltungsratspräsident des Pharma-Konzerns Novartis, eine
Abgangsentschädigung von 72 Millionen Franken erhalten sollte. Obwohl dieser nach
wenigen Tagen auf diesen Betrag verzichtete, spielte die öffentliche Empörung dem
Pro-Lager in die Hände. Wie aufgrund der Umfrageresultate erwartet werden konnte,
wurde die Abzocker-Initiative nach einem äusserst engagierten Abstimmungskampf
deutlich angenommen. Sämtliche Stände sowie 67.9% der Partizipierenden stimmten
der Vorlage zu. Die Stimmbeteiligung betrug überdurchschnittliche 46%. Die höchsten
Ja-Anteile wurden im Kanton Jura (77%) und in Schaffhausen (76%), dem Heimatkanton
des Initianten, registriert. Die tiefste Zustimmung verzeichneten die Tiefsteuer-
Kantone Obwalden (56%), Nidwalden und Zug (jeweils 58%).

Die VOX-Analyse kam zum Schluss, dass sowohl die Sympathisanten der SP (86%) als
auch jene der SVP (72%) der Initiative deutlich zustimmten. Während die Basis der CVP
unentschlossen war (Ja-Anteil von 53%), lehnten die der FDP nahestehenden Kreise die
Vorlage in ihrer Mehrheit ab (Nein-Anteil von 61%). Die Stimmbeteiligung der SP- und
der SVP-Wählerschaft übertraf jene der beiden bürgerlichen Mitteparteien deutlich.
Somit konnte von einer Demobilisierung der CVP- und FDP-Sympathisanten die Rede
sein. Das primäre Motiv der Ja-Stimmenden betraf gemäss der VOX-Analyse das
Unverständnis über die Höhe der Managerlöhne. Unter den Initiativgegnern herrschte
die Meinung vor, dass der indirekte Gegenvorschlag zu bevorzugen war und dass die
Missstände weder mit der Initiative noch mit dem Gegenvorschlag aus der Welt
geschafft werden konnten. Der neue Verfassungsartikel musste durch eine
Ausführungsgesetzgebung konkretisiert werden. Der Initiativtext sah jedoch vor, dass
der Bundesrat innerhalb eines Jahres die 24 Forderungen auf Verordnungsstufe
umsetzen musste. Bereits im November setzte die Landesregierung die Verordnung
gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Gesellschaften per 1. Januar 2014
in Kraft. Das Initiativkomitee kritisierte die milde Umsetzung der Strafbestimmungen
und den Umstand, dass Verwaltungsräte und Mitglieder der Geschäftsleitung weiterhin
in den Genuss von Antrittsprämien und Beratungsmandaten kommen konnten.

Abstimmung vom 3. März 2013

Beteiligung: 46,0%
Ja: 1 615 720 (67,9%) / 20 6/2 Stände
Nein: 762 273 (32,1%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS, EVP, CSP.
– Nein: SVP (11)*, FDP(1)*, CVP(1)*, GLP(5)*, BDP, eco, SAV, sgv, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 21
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

En mars, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres son message relatif aux initiatives
populaires «Energie et environnement» et «Pour l'introduction d'un centime solaire».
Dans son appréciation de ces deux textes, le gouvernement a reconnu que ceux-ci
contribueraient très largement à une utilisation rationnelle de l'énergie et à un emploi
accru d'agents renouvelables, atténuant par là-même les problèmes d'atteinte à
l'environnement ainsi que les risques de pénurie d'énergie. Le gouvernement a
néanmoins émis de sérieuses réserves concernant la rigidité des objectifs et des délais
impartis ainsi que l'affectation contraignante des subventions. Mais c'est surtout
l'examen de l'impact potentiel des deux initiatives sur le système économique
helvétique qui a conduit le gouvernement à en préconiser le rejet, sans contre-projet:
De l'avis du Conseil fédéral, les mesures avancées par les initiants provoqueraient en
effet des coûts d'adaptation non négligeables pour certaines branches économiques et
risqueraient – en l'absence d'une harmonisation internationale en la matière – de
diminuer un peu plus l'attrait de la Suisse en tant que lieu d'implantation d'industries.
Par ailleurs, le gouvernement a estimé que les redevances et subventions d'incitation
proposées par les deux initiatives contreviendraient à l'objectif de politique financière
adopté en 1996 aux termes duquel il convient de s'abstenir de prélever de nouveaux
impôts, à l'exception de ceux destinés au financement des grands projets ferroviaires
et de l'AVS/AI.
Malgré le rejet de ces initiatives, le Conseil fédéral a cependant déclaré vouloir
améliorer les rendements de toutes les énergies et promouvoir l'utilisation rationnelle
des énergies renouvelables. A cette fin, il a recommandé aux Chambres d'adopter les
lois sur l'énergie et sur la réduction des émissions de CO2 – véritable contre-projet
indirect à l'initiative «Energie et environnement» – ainsi que d'approuver l'extension du
programme Energie 2000 qui surviendra au tournant du siècle. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.04.1997
LIONEL EPERON

Wasserkraft

Lors de la session d’automne, le Conseil des Etats a suivi le Conseil fédéral et approuvé
le projet d’arrêté recommandant au peuple de rejeter l’initiative populaire « Eaux
vivantes (Initiative pour la renaturation) », estimant qu’elle accordait des droits
excessifs aux organisations écologistes et aux associations de pêcheurs et, surtout,
qu’elle mettait en péril le secteur hydroélectrique et, partant, l’approvisionnement
électrique de la Suisse. Jugeant cependant que la Confédération devait entreprendre
rapidement des mesures de renaturation des cours d’eau, la chambre haute a approuvé
un contre-projet indirect élaboré par la CEATE-CE et décidé de proroger le délai de
traitement de l’initiative populaire jusqu’au 3 janvier 2010, de sorte à laisser le temps
au Conseil national de traiter les deux objets. La chambre basse ayant approuvé cette
prorogation, elle débattra de ces questions en 2009. 23

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2008
NICOLAS FREYMOND

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

L'initiative populaire en faveur d'un renforcement de la protection des locataires a
abouti dans le courant de l'année. Lancée en 1980 par la Fédération suisse des
locataires, elle vise pour l'essentiel à accorder une meilleure protection contre les
résiliations de contrats de location et à améliorer les moyens de défense contre les
loyers abusifs. Par ailleurs, le contreprojet que le gouvernement entend opposer à
l'initiative prend forme. Publiées en 1981, les propositions des experts fédéraux qui
prévoient de protéger les locataires dans la Constitution, dans le Code des obligations
et dans la loi ont en effet reçu un accueil en principe favorable lors de la procédure de
consultation. L'extension à l'ensemble du territoire suisse de la protection contre les
loyers abusifs, limitée aujourd'hui aux seuls cantons et communes où sévit la pénurie
de logements, a rencontré un large écho. Par contre, la grande majorité des milieux
consultés décline l'idée de donner au juge la possibilité d'annuler un congé, comme le
prévoit l'initiative. Seuls les partis de gauche, les Indépendants, l'AN ainsi que les
cantons de Genève et du Jura souhaitent l'introduction d'une telle disposition. Les
cantons du Nord-Ouest, de Lucerne et de Zoug, appuyés par les démocrates du centre,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.1982
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER
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proposent une solution de compromis. Le droit, pour le propriétaire, de congédier un
locataire serait maintenu; seuls les «congés abusifs» pourraient faire l'objet d'une
annulation. A partir de ces résultats, le Conseil fédéral a chargé un groupe de travail
interdépartemental de lui soumettre pour 1983 une proposition de contreprojet. En
attendant l'entrée en vigueur d'une telle réforme, le Conseil des Etats a accepté, à la
suite du National, de prolonger pour cinq nouvelles années l'actuelle législation sur les
abus dans le secteur locatif (Le CN a en outre transmis comme postulat une motion
(Mo. 81.600) Carobbio (psa, TI), demandant de soumettre aux mesures contenues dans
l'arrêté fédéral contre les abus les logements construits avec l'aide des subsides
publics). 24

Der Bundesrat unterbreitete den eidgenössischen Räten die Volksinitiative «für
Mieterschutz» mit dem Antrag auf Ablehnung und stellte diesem Begehren einen
direkten Gegenvorschlag auf Verfassungsebene und einen indirekten auf
Gesetzesebene entgegen. In seiner Botschaft begründete er die ablehnende Haltung
insbesondere damit, dass die Initiative Begriffe verwende, die allzu auslegungsbedürftig
seien, und machte weiter geltend, dass sie in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren
eingreife, das bis zur Abstimmung eingestellt werden müsste. Der Bundesrat schlug
daher vor, auf Verfassungsebene den Geltungsbereich der Missbrauchsgesetzgebung
auf die ganze Schweiz auszudehnen und den Kündigungsschutz auf Gesetzesebene
durch Schaffung eines entsprechenden Bundesgesetzes sowie durch die Revision der
Mietvertragsbestimmungen im OR zu verbessern; die Revisionen auf Verfassungs- und
Gesetzesstufe sollen dabei gleichzeitig vorgenommen werden, da sie 1987 den
befristeten Bundesbeschluss über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen
abzulösen hätten. Der bundesrätliche Vorschlag unterscheidet sich von der
Mieterschutz-Initiative namentlich in zwei Punkten: Er hält erstens an der sogenannten
Marktmiete, wie sie sich durch Angebot und Nachfrage auf dem freien Markt entwickle,
fest, während die Initiative den Grundsatz der Kostenmiete einführen will; danach sollte
dem Vermieter eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals zugestanden
werden. Der Bundesrat verzichtete in seinem Vorschlag zweitens auf die von den
Initianten geforderte Aufhebung von sogenannten ungerechtfertigten Kündigungen. Bei
seinen Beratungen folgte der Ständerat dem bundesrätlichen Antrag und lehnte die
Initiative gegen die Stimmen der Sozialdemokraten ab. Weiter beschloss die kleine
Kammer – gegen den Bundesrat – die Gesetzesrevisionen in Mietrecht bis zur
Abstimmung über Initiative und Gegenvorschlag zu sistieren. Ausdruck der
hauseigentümerfreundlichen Haltung des Ständerates war auch die zusätzliche
Verankerung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit im Gegenvorschlag. Während der
Hauseigentümerverband seine Opposition auch noch gegen diesen abgeschwächten
Gegenentwurf anmeldete, da er die Vermieter einseitig belaste, sahen die
Mieterverbände vorerst von einem Rückzug ihrer Initiative ab. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.03.1985
WERNER SEITZ

Als Zweitrat lehnte auch der Nationalrat die Volksinitiative «für Mieterschutz» ab und
hiess den Gegenvorschlag des Bundesrates gut. Die bürgerliche Mehrheit teilte dabei
die Befürchtungen von Ständerat und Regierung, dass bei einer Annahme der Initiative
der Eigentumsgarantie, der Handels- und Gewerbefreiheit sowie der Vertragsfreiheit
eine geringere Bedeutung zukommen werde als dem Kündigungsschutz. Angesichts der
geringen Chance einer Volksinitiative bei gleichzeitigem Gegenvorschlag beschloss die
Schweizerische Mietervereinigung, ihre Initiative zugunsten des Gegenentwurfs
zurückzuziehen. Somit wurde dem Souverän eine Verfassungsänderung vorgeschlagen,
welche den Geltungsbereich der Missbrauchsgesetzgebung auf die ganze Schweiz
ausdehnt und den Mieter vor missbräuchlicher Kündigung schützt. Im
Abstimmungskampf war diese Vorlage kaum bestritten: Einzig die Liberalen und die
Republikaner sowie das Redressement national und der Gewerbeverband gaben die
Nein-Parole aus; ebenfalls in Opposition gingen einige Kantonalsektionen der
bürgerlichen Parteien. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.1986
WERNER SEITZ

Auf Antrag seiner Rechtskommission lehnte der Nationalrat die Mieterinitiative ab und
sprach sich grundsätzlich für den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates aus.
Dieser will auf die Hypothekarzinsbindung verzichten und die Mietpreise in Zukunft am
Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) anbinden. Das Kriterium der
missbräuchlichen Miete bleibt erhalten. Bemessungsgrundlage bleibt die
quartiersübliche Vergleichsmiete.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Umstritten war jedoch die Frage, zu welchem Prozentsatz die Teuerung gemäss LIK auf
die Mieten überwälzt werden soll. Der Bundesrat schlug eine Überwälzung zu 80% vor.
Vallender (fdp, AR) stellte den Antrag, hier keine dirigistischen Schranken einzubauen
und den Vermietern das Recht auf eine 100prozentige Überwälzung zu erteilen. Für die
Mietervertreter forderte Thanei (sp, ZH) hingegen eine Limitierung bei maximal 60%.
Bundesrat Couchepin erklärte, eine Überwälzung von mehr als 80% der Teuerung
könnte wiederum die Teuerung verstärken, weil die Mieten selbst zu 20% im LIK
enthalten sind. Schliesslich akzeptierte die Ratsmehrheit die vom Bundesrat
vorgesehenen 80%. Bei der Festlegung der Vergleichsmiete waren die Vertreter der
Vermieterseite erfolgreich: Sie setzten durch, dass nicht nur Luxuswohnungen, sondern
auch alle Genossenschafts- und Gemeindewohnungen aus der quartiersweisen
Berechnung der Vergleichsmiete ausgeschlossen werden. FDP- und SVP-Vertreter
versuchten allerdings vergeblich, eine Kumulation beider Systeme, Indexmiete und
Vergleichsmiete, zu erwirken. Keine Chance hatten auch zwei mieterfreundliche
Anträge nach einem Ausbau des Kündigungsschutzes und zur Einführung einer
Schutzklausel bei übermässig ansteigender Teuerung. Zudem strich eine bürgerliche
Mehrheit im Rat die vom Bundesrat als Neuerung vorgeschlagene staatliche
Kostenübernahme bei Verhandlungen vor den Mietgerichten. Der Nationalrat
genehmigte den bereinigten Gegenvorschlag mit 95 zu 54 Stimmen. Die Mieterseite
liess erkennen, dass sie dem Gesetz unter diesen Umständen nie zustimmen werde.
Zudem wurde die Behandlungsfrist der Initiative um ein weiteres Jahr verlängert. 27

Anfang Februar 2004 kam die Vorlage zur Revision des Mietrechts zur
Volksabstimmung. Sie stellte einen indirekten Gegenvorschlag des Parlaments zu der im
Mai 2003 von Volk und Ständen abgelehnten Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ des
Mieterinnen- und Mieterverbandes dar. Der Verband hatte gegen die Mietrechtsrevision
das Referendum ergriffen, weil er vom neuen Recht massive Mietzinserhöhungen
befürchtete. Kernstück der Vorlage bildete der Systemwechsel bei der
Berechnungsgrundlage für zulässige Mietzinsveränderungen: Neu sollte nicht mehr der
Hypothekarzins, sondern der Landesindex der Konsumentenpreise als Basis dienen. In
der Abstimmungskampagne entsprachen die Fronten in der Deutschschweiz und im
Tessin dem bei wirtschaftspolitischen Vorlagen typischen Links-Rechts-Schema: Auf
der Befürworterseite standen die meisten bürgerlichen Parteien und die
Unternehmerverbände, auf der Seite der Gegner die SP, die GP und die
Gewerkschaften. In der Westschweiz hingegen empfahlen mit Ausnahme der Liberalen
auch die meisten bürgerlichen Parteien und der Hauseigentümerverband ein Nein.

Die Stimmberechtigten lehnten die Mietrechtsrevision mit 64,1% Nein-Stimmen ab; sie
stiess in keinem einzigen Kanton auf Zustimmung. Gemäss Vox-Analyse war das
wichtigste Motiv für die Ablehnung die Angst vor Mietzinserhöhungen gewesen. Von
Bedeutung waren auch die Vermutung, dass mit dem neuen Gesetz der Mieterschutz
abgebaut würde, sowie eine allgemein negative Haltung gegenüber der Vorlage.

Mietrechtsrevision
Abstimmung vom 8. Februar 2004

Beteiligung: 45,4%
Ja: 755 561 (35,9%)
Nein: 1 347 458 (64,1%)

Parolen:
– Ja: CVP (5*), FDP (1*), SVP (5*), LP, FP, Lega; economiesuisse, SGV, SBV, ZSA,
Hauseigentümerverband Schweiz.
– Nein: SP, GP, CSP, EDU, EVP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, Mieterverband,
Westschweizer Hauseigentümerverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.02.2004
MAGDALENA BERNATH
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Im März 2019 stimmten sowohl National- als auch Ständerat dem Vorschlag der
Regierung zu, die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» Volk und Ständen zur
Ablehnung zu empfehlen. Die Entscheide fielen deutlich: im Erstrat mit 140 zu 56
Stimmen, im Zweitrat mit 30 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung. Ebenso folgte das
Parlament dem Bundesrat in der Aufstockung des Fonds de Roulement um zusätzliche
CHF 250 Mio. für zehn Jahre ab 2020, hierzu allerdings knapper im National- und klarer
im Ständerat (mit 124 zu 73 Stimmen ohne Enthaltungen bzw. 36 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen). Die Aufstockung findet nur statt, falls die Initiative entweder
zurückgezogen oder abgelehnt wird; sie stellt also einen indirekten Gegenvorschlag dar.
Damit würde preisgünstiger Wohnraum auch bei einer Ablehnung der Volksinitiative
zusätzlich gefördert, basierend auf dem bereits bestehenden Art. 108 BV.
Die vorberatende Kommission des Nationalrates, die WAK-NR, hatte sich im Dezember
2018 noch gegen eine Aufstockung des Fonds de Roulement ausgesprochen. Die
Kommissionssprecher, die jeweils dem deutsch- beziehungsweise
französischsprachigen Hauseigentümerverband angehören (Hans Egloff (svp, ZH; HEV
Schweiz) und Olivier Feller (fdp, VD; FRI)), argumentierten, dass die bestehenden
Regelungen der Kommissionsmehrheit genügten. «Die Versorgung mit Wohnraum [sei]
primär der Privatwirtschaft zu überlassen», meinte dann auch zum Beispiel Bruno
Walliser (svp, ZH). Auf der Gegenseite standen unter anderem Michael Töngi (gp, LU)
vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MV) und somit Mitinitiant der Initiative
zusammen mit der SP. Ob den zahlreichen Voten von Mitgliedern der SP und der
Grünen für die Initiative fühlte sich Ada Marra (sp, VD) stark an einen «lutte des classes»
erinnert. Die Mehrheitsmeinung zum schliesslich gefassten Beschluss dürfte Leo Müller
(cvp, LU) am besten auf den Punkt gebracht haben: «Die Mängel der Initiative werden
[...] durch den indirekten Gegenvorschlag behoben.» Auch in der Vernehmlassung
hätten sich 24 Kantone sowie der Gemeinde- und Städteverband zwar gegen die
Initiative aber für den Gegenvorschlag ausgesprochen, resümierte er weiter. Die
Beiträge aus dem Fonds de Roulement seien zudem keine Subventionen, sondern
verzinste Darlehen, die dem Bund unter dem Strich gar eine Rendite einbrächten,
betonten sowohl Martin Landolt (bdp, GL) als auch Markus Ritter (cvp, SG) . 
Die Initiative gelangt am 9. Februar 2020 zur Volksabstimmung. 29

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
SEAN MÜLLER

In der ersten Dezemberhälfte 2019 startete der Schweizerische Mieterinnen- und
Mieterverband (SMV) den Abstimmungskampf zur eigenen Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» (Wohnrauminitiative) mit einem Angriff auf das zu diesem
Zeitpunkt bereits online verfügbare Abstimmungsbüchlein. Darin verwendete
Formulierungen würden den Anschein erwecken, dass sich die Mieten nur in
städtischen Gebieten und nur bis zum Jahr 2016 verteuert hätten. Ferner bemängelte
der SMV, dass auf den monatlich publizierten Mietpreisindex (MPI) des BFS, der für den
Zeitraum zwischen 2016 und November 2019 ebenfalls einen Anstieg der Mietpreise
verzeichne (+3.5%; +28% seit 2000), nicht eingegangen werde. Stattdessen berief sich
der Bund auf die seit 2013 steigende Leerwohnungsziffer sowie auf Erhebungen von
diversen privaten Immobilienfirmen, die seit 2016 von einem rückläufigen oder
stagnierenden Trend bei den Mietzinsentwicklungen für neu gebaute oder nach der
Renovation wieder vermietete Wohnungen ausgingen. Die Bundeskanzlei verteidigte
den Entscheid damit, dass das Anliegen der Volksinitiative in erster Linie auf
letztgenannte Mietwohnungen abziele, weswegen die eigene Statistik zu den
Bestandesmieten, also zu Mietzinsen für zum Erhebungszeitpunkt vermietete
Wohnungen, weniger relevant sei. 

Auch wenn diese vom Sonntags-Blick und Le Matin Dimanche portierte Geschichte
keine grössere Debatte provozierte, drehte sich schliesslich doch der ganze
Abstimmungskampf, der erst einen Monat vor der Abstimmung etwas an Fahrt aufnahm,
um die Frage, wie stark die Mieten in der Schweiz denn nun tatsächlich angestiegen
seien, sowie um andere faktenbasierte Fragen. Dazu trug eine in der ersten
Januarhälfte 2020 herausgegebene Studie des Verbands der Immobilienwirtschaft
(SVIT) bei, die sich auf den Iazi Netto Rent Index stützt, der «eigenschaftsbereinigte
Bestandesmieten» misst, also etwa für die Lage und die Wohnungsgrösse der
Mietobjekte korrigiert. Diese kam im Gegensatz zum MPI zum Schluss, dass die
Bestandesmieten in den letzten Jahren aufgrund der Entwicklung des
Referenzzinssatzes im Vergleich zum Jahr 2000 deutlich gesunken seien und keine
generelle Mietzinssteigerung dingfest gemacht werden könne. Insgesamt sei der
Ausgabenanteil für die Miete des Hauptwohnsitzes, inklusive Nebenkosten und Energie,
unter Berücksichtigung des steigenden Bruttoeinkommens seit 2000 von 19.7 auf 18.5
Prozent gesunken. Ferner zirkulierte eine vom Immobilien-Beratungsunternehmen
Wüest Partner im Jahr 2019 durchgeführte und kurz vor der Abstimmung erneut

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.02.2020
MARLÈNE GERBER
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portierte Studie zu Angebotsmieten, in der über eine Million publizierte
Mietwohnungsinserate analysiert wurden. Die Autorenschaft, die bezahlbaren
Wohnraum anhand einer Schwelle für die monatlichen Mietzinsausgaben für
Einzelhaushalte (CHF 1'000), Paarhaushalte (CHF 1'500) und Familien (CHF 2'000)
definierte, schlussfolgerte, dass zum gegebenen Zeitpunkt 40 Prozent aller
Mietwohnungen auf dem Wohnungsmarkt erschwinglich seien. Auf der anderen Seite
rechnete der Sonntags-Blick, der sich recht häufig zu der Abstimmungsvorlage
äusserte, in einem mehrseitigen Bericht vor, dass der Anteil Mietwohnungen im Besitz
von Unternehmen zuungunsten der Privaten von 29 Prozent im Jahr 2000 auf zum
gegebenen Zeitpunkt 40 Prozent zugenommen habe. Gleichzeitig verwies er auf die
kürzlich erfolgten Massenkündigungen in sich im Besitz von Banken befindenden
Miethausblocks in Basel und Zürich, die zu einem Brief der UNO-
Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen zuhanden des Bundesrates geführt
hatten, in der diese ihre Sorge um die Einhaltung des Menschenrechts auf
angemessenes Wohnen ausdrückte. 

Ebenfalls zu einem Faktenstreit führte eine vom Hauseigentümerverband (HEV)
angeführte Gegenkampagne. In der zweiten Januarhälfte verschickte das gegnerische
Komitee des HEV Flyer an drei Millionen Haushalte, denen zu entnehmen war, dass der
Bund seit den Neunzigerjahren bei den Wohnbaudarlehen Verluste in der Höhe von
CHF 777 Mio. eingefahren habe. Tatsächlich wies das BWO in einem Bericht aus dem
Jahr 2018 diese Zahl aus Bürgschaftsverlusten aus. Diese bezog sich jedoch auf
Verluste, die unter einem anderen Bürgschaftsvergabe-System entstanden und mit dem
heutigen System nichts mehr zu tun hätten, konterten die Befürworterinnen und
Befürworter der Initiative und betitelten diese Aktion als gezielte Irreführung. In den
Faktenstreit um die Kosten reihte sich zwei Wochen vor der Abstimmung eine weitere
Episode ein: Die Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG), Mitinitianten des
Volksanliegens, kritisierten die im Abstimmungsbüchlein aufgeführte Formulierung,
dass die Annahme der Initiative aufgrund einer geschätzten Verfünffachung an
bisherigen Darlehen CHF 120 Mio. pro Jahr kosten würde. Auch die Gegnerschaft
warnte in ihrer Argumentation häufig vor hohen Kosten bei Annahme der Initiative. Hier
handle es sich jedoch um rückzahlbare und verzinste Darlehen, an denen der Bund
aufgrund der Zinsen sogar verdiene, konterte die WBG. Von Seiten des BWO wurde
Ende Januar gegenüber der NZZ bestätigt, dass diese Gelder nach Ablauf der
Darlehensfrist wieder hereinkämen, um erneut vergeben werden zu können, dass für
die Finanzverwaltung jedoch «alles Geld, das nicht in der Bundeskasse liegt [...], eine
Ausgabe» darstelle. Von der in Aussicht gestellten Stimmrechtsbeschwerde sah die
WBG schliesslich ab. 

Neben den aufgeführten Diskussionen um die Faktentreue rückte die Berichterstattung
über die eigentlichen Argumente der Befürworterseite und der Gegnerschaft eher in
den Hintergrund. Als Hauptargument führten die Befürwortenden auf, dass die
Lohnentwicklung mit der Mietzinsentwicklung nicht mithalten könne, womit die
heutigen Mieten das Haushaltsbudget stark belasten würden. Auf ihren
Abstimmungsplakaten warben die Initiantinnen und Initianten ferner mit dem Slogan
«Spekulanten stoppen!» und bemängelten, dass Besitzerinnen und Besitzer von
Immobilien nach immer höheren Renditen streben würden. Die Befürwortenden
nahmen auch Bezug auf die aktuelle Klimadebatte und betonten, dass Bewohner und
Bewohnerinnen von Genossenschaftswohnungen im Schnitt weniger Wohnfläche
benutzen würden als Personen in Eigentums- oder Mietwohnungen. Sollte das
revidierte CO2-Gesetz zu Stande kommen, würden ferner vielerorts energetische
Sanierungen notwendig werden, so die Befürwortenden weiter. Bei Annahme der
Initiative könnten diese dank zusätzlichen Fördergeldern sozialverträglicher umgesetzt
werden. Auf der anderen Seite warnte die Gegnerschaft zusammen mit dem Bundesrat
vor hohen Kosten und zunehmender Bürokratie und erachtete eine flächendeckende
Lösung als nicht bedarfsgerecht. Ferner verwies sie auf die im Rahmen eines indirekten
Gegenvorschlags im Vorjahr beschlossene Aufstockung des Fonds de Roulement, womit
der Bund für die nächsten zehn Jahre zusätzliche zinsgünstige Darlehen an
Wohnbaugenossenschaften vergeben könne; ein Förderinstrument, das sich bewährt
habe und ausreichend sei. Nicht zuletzt würde das mit Annahme der Initiative
einzuführende Vorkaufsrecht für Kantone und Gemeinde Private benachteiligen.

Das Fög wies in seinem Abstimmungsmonitor sowohl für die Wohnrauminitiative als
auch für die zeitgleich stattfindende Volksabstimmung zur Antirassismus-Strafnorm
eine lediglich durchschnittliche Beachtung durch die Medien aus. In Bezug auf die
Tonalität zeigt die Studie ein für Volksbegehren eher ungewöhnliches Muster: Zuspruch
und Ablehnung hielten sich bei der Wohnrauminitiative in etwa die Waage, wozu auch
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die Berichterstattung über die Kritik an den Informationen im Bundesbüchlein
beigetragen habe. Extrem unausgewogen fiel indes die Kampagnenaktivität in
Printmedien aus, wie die APS-Inserateanalyse zeigte: Hier gingen über 95 Prozent aller
Inserate auf das Konto der bürgerlichen Gegnerschaft. 

Die beiden Trendumfragen von Tamedia und der SRG sahen in der ersten, Ende
Dezember 2019 durchgeführten Umfragewelle noch eine klare Mehrheit im Ja-Lager.
Der Trend entwickelte sich insgesamt anhand eines für Volksbegehren typischen
Musters: Bereits in der zweiten Umfragewelle von Mitte Januar war ein abnehmender
Ja-Anteil zu beobachten. Nach der dritten, Ende Januar 2020 durchgeführten
Umfragewelle prognostizierten dann beide Umfragen für die Volksabstimmung vom 9.
Februar 2020 ein Nein für das Initiativbegehren. 30

An der Volksabstimmung vom 9. Februar 2020 musste die Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» (Wohnrauminitiative), wie im Vorfeld bereits erwartet worden
war, eine Niederlage einstecken. Bei einer Stimmbeteiligung von 41.7 Prozent äusserten
sich 42.9 Prozent der Stimmenden positiv zum Volksbegehren. Auf überwiegende
Zustimmung stiess die Wohnrauminitiative lediglich in den städtisch geprägten
Kantonen Basel-Stadt (60.2%) und Genf (60.1%) sowie in den Westschweizer Kantonen
Neuenburg (56.2%), Waadt und Jura (je 53.2%). Am deutlichsten abgelehnt wurde das
Volksbegehren in ländlichen Kantonen, allen voran in Appenzell Innerrhoden (24.0%),
Obwalden (27.4%), Schwyz (27.6%) und Nidwalden (27.7%). Das Scheitern der
Volksinitiative führt dazu, dass der indirekte Gegenvorschlag, welcher eine Aufstockung
des Fonds de Roulement, also des Fonds des Bundes zur Vergabe zinsgünstiger
Darlehen an gemeinnützige Wohnbauträger, um CHF 250 Mio. über eine Dauer von 10
Jahren vorsieht, in Kraft tritt. 
Das Ja in den Städten habe deutlich gemacht, dass das Problem teurer Wohnungen dort
gross sei, liess etwa Natalie Imboden, Generalsekretärin des Schweizerischen
Mieterinnen- und Mieterverbandes (SMV), gegenüber den Medien verlauten. Ebenso
verwies sie auf einen «masslosen Angriff» der Vermietenden, der aktuell mit mehreren
parlamentarischen Initiativen im Parlament stattfinde und der das ungebremste
Streben nach Renditen aufzeige (etwa Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515). Der SMV
kündigte am Tag der Abstimmung ferner an, dass er beabsichtige, sich für eine weitere
Erhöhung des Fonds de Roulement einzusetzen; die vom Bund beschlossene
Aufstockung an Darlehen für preisgünstige Wohnbauträger würden nicht ausreichen.
Eine zweite Initiative zu diesem Anliegen werde es aber in naher Zukunft nicht geben;
man konzentriere sich momentan auf die Bekämpfung des Paketes an Vorstössen zur
Schwächung des Mietrechts und sei bereit, bei Annahme im Parlament dagegen das
Referendum zu ergreifen, bekräftigte Balthasar Glättli (gp, ZH) vom SMV gegenüber den
Medien. Auf der anderen Seite interpretierte Hans Egloff (svp, ZH) als Präsident des
Hauseigentümerverbandes das Resultat dergestalt, dass regional zugeschnittene
Lösungen zielführender seien und dass es andere Massnahmen brauche, da in den
Städten die 10-Prozent-Quote bereits erreicht werde. Auch er ortete Handlungsbedarf,
wobei er zum einen Subjekt- anstelle von Objekthilfen vorschlug und empfahl zu
überprüfen, ob alle Mietparteien in Genossenschaftswohnungen tatsächlich auch
Anrecht auf eine solche hätten. 

Abstimmung vom 9. Februar 2020

Beteiligung: 41.7%
Ja: 963'740 (42.9%), Stände 16 5/2
Nein: 1'280'331 (57.1%), Stände 4 1/2

Parolen: 
- Ja: Grüne, PdA, SP; Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, Caritas, Hausverein,
Mieterinnen- und Mieterverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Travail Suisse,
Wohnbaugenossenschaften Schweiz
- Nein: BDP, CVP, EDU, EVP, FDP, GLP, SVP; Baumeisterverband, Centre patronal,
Economiesuisse, Gemeindeverband, Gewerbeverband, Hauseigentümerverband,
Verband der Immobilienwirtschaft
- Stimmfreigabe: Städteverband 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.02.2020
MARLÈNE GERBER
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Raumplanung

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und Pro Natura beschlossen, an ihrer
Volksinitiative „Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)“ festzuhalten, da
das E-REG als indirekter Gegenvorschlag der Zersiedlung zu wenig Einhalt bieten könne.
Dies entsprach der allgemeinen Haltung der Vernehmlassungsteilnehmer. Um die
Zersiedlung zu stoppen, verlangt das Initiativkomitee ein Bauzonenmoratorium für die
nächsten zwanzig Jahre. Ein von einer knappen Mehrheit aller Ständeräte
unterzeichnetes Postulat Luginbühl (bdp, BE) ersuchte den Bundesrat, die Möglichkeit
zu prüfen, dem Parlament einen direkten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative
vorzulegen. Aufgrund der kontroversen Vernehmlassungsergebnisse teilte der
Bundesrat diese Ansicht und beantragte die Annahme des Postulats; er hielt aber fest,
dass die Zeit zur Ausarbeitung einer Verfassungsänderung knapp bemessen sei. Zum
Zeitpunkt der Behandlung im Ständerat zeichnete sich bereits ab, dass der Bundesrat
beabsichtigte, erneut einen indirekten Gegenvorschlag vorzulegen; dieses Mal jedoch in
Form einer blossen Teilrevision des RPG. Der Ständerat zeigte sich mit diesem
Vorgehen einverstanden und nahm das Postulat an. Der Bundesrat entschloss sich
somit, auf eine Totalrevision zu verzichten und das RPG etappenweise zu revidieren. 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

Da sich durch die vielen Differenzen in besagter Teilrevision des RPG eine längere
Debatte abzeichnete, verlängerten die Räte die Behandlungsfrist der Volksinitiative
„Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)“ um ein Jahr bis zum 14.2.13. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.2011
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Ständerat bereits im Jahre 2010 mit starker Zweidrittelmehrheit die
Ablehnung der Volksinitiative „Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)“
beschlossen hatte, folgte im Berichtsjahr nun auch der Nationalrat diesem Votum mit
114 bürgerlichen gegen 72 Stimmen aus den geschlossenen Reihen der SP, Grünen und
der Grünliberalen, mit Unterstützung vereinzelter Mitglieder der CVP/EVP-Fraktion. Die
Befürworter des Volksanliegens, das eine nachhaltige Raumplanung mit verstärkter
Koordinationsfunktion des Bundes anstrebt, begründeten ihre Unterstützung mit dem
unklaren Ausgang der RPG-Teilrevision. Sollte die Revision des Raumplanungsgesetzes
aufgrund erfolgreichen Referendums nicht zu Stande kommen, sei es zwingend, an der
Initiative festzuhalten, um den unzumutbaren Status quo zu beenden und endlich einen
haushälterischen Umgang mit der Ressource Boden zu ermöglichen. Als Hauptgrund für
die ablehnende Haltung des bürgerlichen Lagers galt das in den
Übergangsbestimmungen festgehaltene 20-jährige Bauzonenmoratorium. Diese starre
Regelung führe nicht nur zum Anstieg der Bodenpreise, es bestrafe auch all jene
Kantone und Gemeinden, welche bis anhin einen haushälterischen Umgang mit dem
Boden gepflegt hatten und in Folge dessen aktuell über wenig Bauland verfügen. In der
parlamentarischen Schlussabstimmung wurde die Initiative von den Räten denn auch
zur Ablehnung empfohlen. Während im Nationalrat ähnliche Kräfteverhältnisse wie bei
der Detailberatung zu einem relativ deutlichen Votum führten, fiel der ablehnende
Entscheid im Ständerat mit 21 zu 16 Stimmen bei 3 Enthaltungen eher knapp aus. Am 26.
Juni 2012 gab das Initiativkomitee den bedingten Rückzug der Initiative bekannt. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
MARLÈNE GERBER

Nach Annahme der RPG-Teilrevision durch das Volk wurde der Rückzug der
Landschaftsinitiative wirksam. Pro Natura hatte das Festhalten an ihrem Anliegen an
den Ausgang der Volksabstimmung zur Revision des Raumplanungsgesetzes geknüpft,
die dem Volksanliegen als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt worden war. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.03.2013
MARLÈNE GERBER
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Wohnungsbau und -eigentum

Die WAK des Nationalrates legte gleich zwei Konzepte als indirekten Gegenvorschlag zur
Hauseigentümer-Initiative vor. Die Mehrheitsvariante übernahm die Forderungen der
drei Motionen (96.3379 / 96.3380 / 97.3183) fast gänzlich. Anstelle der direkten
Übernahme der kantonalen Eigenmietwerte schlug sie aus Praktikabilitätsgründen aber
die Festlegung eines steuerbaren Eigenmietwerts von 60% des Marktmietwertes im
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vor. Der Bundesrat hatte in seiner
Botschaft vom Mai 1995 ein Absenken der Eigenmietwerte unter 70% des Marktwertes
abgelehnt, da sonst eine rechtsgleiche Besteuerung im Verhältnis zu den Mietern - die
keinen Abzug des Mietzinses geltend machen können - nicht mehr gewährleistet sei.
Die Mehrheitsvariante geht aber davon aus, dass je nach Auslegung des geänderten
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern den Kantonen und
Gemeinden Einnahmeausfälle von CHF 400 Mio. entstehen. Dem Bund würden jährlich
geschätzte CHF 100 Mio. an Steuern verloren gehen. Die Minderheitsvariante der WAK
rund um Eugen David (cvp, SG) schlug vor, einen Systemwechsel vorzunehmen und die
Eigenmietwertbesteuerung für selbstbewohnte Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen abzuschaffen. Damit verbunden wäre auch die Abschaffung des
Unterhaltsabzuges und der Schuldzinsabzüge (insbesondere Hypothekarzinsen).
Neuerwerber würden einer gewissen Schonfrist unterliegen und könnten während zehn
Jahren die Schuldzinsen abziehen. Mit diesem Modell würden Eigentümer, deren
Hypothek ganz oder überwiegend amortisiert ist, profitieren, während Jungeigentümer
mit Schulden auf dem Haus, die über dem Mietwert liegen, trotz des zehnjährigen
Einführungsrabatts schlechter fahren würden. David wies jedoch darauf hin, dass das
heutige System, welches das Schuldenmachen steuerlich interessant mache und damit
gezielt fördere, wenig sinnvoll sei. Das Minderheitskonzept wäre haushaltsneutral oder
hätte gar zusätzliche Steuereinnahmen zur Folge; die diesbezüglichen Berechnungen
varieren aber beträchtlich. Das heutige Schweizer System ist in Europa mittlerweile fast
einmalig, nachdem etwa auch Deutschland, Österreich und Italien das
Eigenmietwertsystem abgeschafft haben. 36

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.09.1997
EVA MÜLLER

In der Herbstsession stimmte der Nationalrat mit 92 zu 79 Stimmen dem
Mehrheitskonzept zu, das einen Eigenmietwert von neu nur noch 60% des
Marktmietwerts und die Abschaffung der Dumont-Praxis vorsieht. Gegen den Willen von
Finanzminister Villiger sprach er sich damit für hohe Steuergeschenke an die
Eigenheimbesitzer aus. Das Minderheitskonzept, das einen Systemwechsel vorschlug
und das SP, Grüne, LdU/EVP sowie CVP-Exponenten unterstützten, während ihm
Villiger „eine gewisse Sympathie“ entgegenbrachte, unterlag. Der Nationalrat schickte
jedoch beide Vorschläge in eine Vernehmlassung an die Kantone. Die Behandlungsfrist
für die Initiative „Wohneigentum für alle“ wurde um ein Jahr verschoben. 37

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.10.1997
EVA MÜLLER

Der Bundesrat sprach sich im Juni ebenfalls gegen die zweite Volksinitiative des HEV
aus, welche für Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der
Eigenmietwertbesteuerung bei selbstgenutztem Wohneigentum fordert. Der Bundesrat
lehnte eine Ungleichbehandlung gegenüber Wohneigentümern im arbeitsfähigen Alter
und Mietern ab und befürchtete mit der vorgeschlagenen Regelung zusätzlich eine
Komplizierung des Steuerrechts. Er beschloss jedoch, der Initiative einen indirekten
Gegenvorschlag vorzulegen, welcher die Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung für
alle Wohneigentümer verlangt und im Gegenzug die bisherigen steuerlichen
Abzugsmöglichkeiten abschaffen will. Ausschliesslich folgende zwei Ausnahmen wären
noch immer zulässig: Ein zeitlich und betragsmässig beschränkter Hypothekarzinsabzug
und ein Abzug der Kosten von besonders wirkungsvollen Energie- und
Umweltschutzmassnahmen. Zusätzlich schlug der Bundesrat eine Sondersteuer auf
überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften vor, um in Kantonen mit grossem
Zweitwohnungsbestand die durch Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung
bedingten Steuerausfälle zu kompensieren. Die Bemessungsgrundlage einer solchen
Steuer wäre die Vermögenssteuer vor Abzug der Schulden. Die Vernehmlassung des
bundesrätlichen Entwurfes wurde Anfangs November eröffnet. Während der
Vernehmlassung soll ein externes Rechtsgutachten zudem die Verfassungsmässigkeit
einer allfälligen Zweitliegenschaftssteuer beurteilen. 38

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER
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Im März präsentierte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) die
Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“. Im Vorjahr sprach sich der Bundesrat bereits aus
mehreren Gründen gegen die Initiative des Hauseigentümerverbands (HEV) aus, welche
Wohneigentumsförderung für Rentnerinnen und Rentner durch eine fakultative
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung fordert. Bei Inanspruchnahme sollten im
Gegenzug die mit dem Wohneigentum verbundenen Schuldzinsen nicht mehr als Abzug
geltend gemacht werden können. Der Gegenvorschlag des Bundesrates wurde in der
Vernehmlassung insbesondere von den Kantonen grossmehrheitlich abgelehnt. Die
vorgeschlagene generelle Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung stiess auf Kritik
und wurde nicht als geeignetes Förderinstrument für Neuerwerber und junge Familien
anerkannt. Ebenfalls nicht honoriert wurden die vorgesehenen Ausnahmen zur
Berechtigung von Schuldzinsabzug; diese verstiessen gegen die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit. Mit Ausnahme der Zweitliegenschaftssteuer hielt der Bundesrat
jedoch an all seinen Eckwerten fest. So blieb er bei der generellen Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung für alle Wohneigentümer, wobei im Gegenzug keine Abzüge
für Hypothekarzinse und Unterhaltskosten mehr zulässig wären. Eine Ausnahme
schaffte er für Ersterwerber und für Vermieter. Letztere könnten Schuldzinsen
weiterhin bis zu 80 Prozent abziehen, sofern sie einen steuerbaren Vermögensertrag
generieren. Diesen Zusatz fügte der Bundesrat nachträglich ein, da ein generelles
Verbot für Schuldzinsabzüge, wie er es in einem Zwischenentscheid im Sinne hatte, zu
einer Ungleichbehandlung von privaten und institutionellen Vermietern führen würde,
da nur Erstere vom Verbot betroffen wären. Des Weiteren soll es möglich sein, Auslagen
für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen abzuziehen. Laut dem Bundesrat
würde dies im betreffenden Bereich eine erhebliche Vereinfachung des Steuersystems
nach sich ziehen. 39

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2010
MARLÈNE GERBER

Im Berichtsjahr behandelten die beiden Räte die Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ sowie den indirekten Gegenentwurf, welcher der Bundesrat dem Parlament in
Form eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des privaten Wohneigentums
präsentierte. Die Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes (HEV) fordert für
Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der Besteuerung des
Eigenmietwertes. Der im Vorjahr vom Bundesrat erarbeitete Gegenentwurf sieht im
Gegenzug eine generelle Abschaffung des Eigenmietwerts für alle Personen mit
selbstgenutztem Wohneigentum vor. In der Frühjahrssession präsentierte die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-SR) ihrem Rat eine
überarbeitete Version des bundesrätlichen Entwurfes. Ende 2010 hatte die WAK-SR
nach Anhörung des HEV und der Finanzdirektorenkonferenz ohne Gegenstimme
beschlossen, nicht auf den ursprünglichen Entwurf des Bundesrates einzugehen. Laut
Kommissionssprecher Rolf Schweiger (fdp, ZG) würde der nun präsentierte, überarbeite
Entwurf eine optimale Lösung bieten. Er ermögliche ausserdem eine angemessene
Lösung für Zweitliegenschaften. Mit der Schaffung einer verfassungsrechtlichen
Grundlage sollen Kantone und Gemeinden berechtigt werden, eine
Kostenanlastungssteuer in Form einer Objektsteuer zu erheben, wodurch bei
Abschaffung des Eigenmietwertes ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden
könnten. Eine liberal-linke Kommissionsminderheit beantragte erfolglos Nichteintreten
auf die Vorlage. Sie argumentierte, dass der Gegenentwurf nicht zu einer Vereinfachung
des Steuersystems führen würde. In der Detailberatung umstritten war die Frage, ob
Investitionskosten für energetische Sanierungsmassnahmen und denkmalpflegerische
Arbeiten von der Bundessteuer abzugsberechtigt sein sollten. Hier setzte sich die
Kommissionsminderheit durch, welche sich wie der Bundesrat für die
Abzugsberechtigung aussprach. Der Ständerat beschloss zudem auf Anraten seiner
Kommission mit deutlichem Mehr die Erhöhung des möglichen Schuldzinsabzugs für
Neuerwerbende auf CHF 12'000 pro Ehepaar, resp. auf CHF 6000 für Alleinstehende,
im ersten Steuerjahr mit einer Verminderung der Abzugsmöglichkeiten um jährlich 5
Prozentpunkte, was die Neuerwerbenden für eine Dauer von 20 Jahren
abzugsberechtigt machen würde. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf einen leicht
tieferen Abzug empfohlen, welcher des Weiteren nur für 10 Jahre geltend gemacht
werden könnte. In der Schlussabstimmung wurde dem indirekten Gegenvorschlag mit 17
zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen zugestimmt. Beinahe einstimmig folgte der
Ständerat im Folgenden dem Bundesrat und empfahl die Volksinitiative „Sicheres
Wohnen im Alter“ zur Ablehnung. Es sei nicht einzusehen, wieso in der Schweiz zwei
Klassen von Steuerpflichtigen geschaffen werden sollten, liess Kommissionssprecher
Schweiger (fdp, ZG) verlauten. Ähnlich argumentierte Hildegard Fässler-Osterwald (sp,
SG) für die knappe Kommissionsmehrheit im Nationalrat. Hier lag jedoch ein
bürgerlicher Minderheitsantrag zur Annahme des Volksbegehrens vor, welcher durch
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Georges Theiler (fdp, LU), Mitglied des Initiativkomitees, vertreten wurde. Der
Eigenmietwert sei eine staatliche Aufforderung zum Schuldenmachen und wirke sich
insbesondere für ältere Menschen, die ihre Hypotheken bereits teilweise oder sogar
ganz amortisiert haben, negativ aus. Dank einer Mehrheit der CVP/EVP/glp-Fraktion
gelang den Bürgerlichen mit 97 zu 72 Stimmen eine positive Empfehlung zur
Volksinitiative. In Sachen indirekter Gegenvorschlag sprach sich die WAK-NR mit 14 zu
10 Stimmen für Nichteintreten aus. Ausschlaggebend war die Befürchtung, dass der
indirekte Gegenvorschlag zu einer verschärften Ungleichbehandlung von Mietern und
Wohneigentümern führen würde. Ebenso erachtete die WAK-NR den vehementen
Widerstand der Kantone, welcher auf den ständerätlichen, positiven Entscheid zum
indirekten Gegenvorschlag folgte, als Grund, diesem die Zustimmung zu verweigern. In
dieser Sache folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit nun deutlich;
Nichteintreten wurde mit 114 zu 58 Stimmen beschlossen. Für Eintreten sprachen sich
je ungefähr die Hälfte der FDP und der CVP aus. Dabei wurden sie durch eine
Minderheit der SVP und einer Mehrheit der Grünen unterstützt. Im Winter gingen die
Vorlagen zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat. Nach kurzer Diskussion
beschloss dieser erneut mit deutlichem Mehr von 35 zu 5 Stimmen, die Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung zu empfehlen. Dies geschah auf
grossmehrheitliche Empfehlung seiner Kommission. Diese empfahl ihrem Rat auch
erneut, auf den Gegenvorschlag einzutreten; dieses Mal jedoch nur knapp und dank
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten. Der neu gewählte Ständerat sprach sich
jedoch in der Folge mit 23 zu 17 Stimmen gegen diese Empfehlung und somit auch
gegen den ständerätlichen Entscheid aus der ersten Beratung aus. Nach bereits
erfolgtem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer bedeutete dies das Scheitern
des indirekten Gegenvorschlags. 40

Umweltschutz

Naturschutz

Anfang Dezember 2020 kündigte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur
Biodiversitätsinitiative an. Die Erhaltung und der Schutz der Natur und der
Lebensräume sei dem Bundesrat ein sehr wichtiges Anliegen, die Volksinitiative gehe
ihm aber zu weit. Zum einen werde der Handlungsspielraum der Kantone zu stark
eingeschränkt, zum anderen könne es insbesondere beim verlangten Schutz kleinerer
Gebiete zu Konflikten mit der Wirtschaft und anderen Politikbereichen kommen,
beispielsweise mit der Energiepolitik. Der Bundesrat beauftragte das UVEK, bis im
Frühling 2021 einen Änderungsvorschlag des NHG vorzulegen, der das Ziel verfolgen soll,
17 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen (aktuell liegt dieser Anteil bei
13.4%). Bislang war dieses Ziel lediglich in der Strategie Biodiversität Schweiz verankert.
Erreichen will der Bundesrat dieses Flächenziel unter anderem mit der Erweiterung von
Biotopen, dem Ausbau der Waldreservate und der Revitalisierung von Gewässern.
Weitere Ziele, die mit der Anpassung des NHG erreicht werden sollen, sind etwa die
Stärkung des Artenschutzes in Städten und Agglomerationen, die Sanierung
bestehender nationaler Reservate oder auch die finanzielle Unterstützung für Wasser-
und Zugvogelreservate. 41
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Gewässerschutz

Le Conseil national s'est penché sur l'initiative populaire fédérale «Pas d'hydravions sur
les lacs suisses!» lors de la session d’été. Le député Föhn (udc, SZ) s’opposait à l’entrée
en matière; sa proposition a été rejetée par 99 voix contre 36. La majorité de la
commission demanda de suivre le contre-projet indirect de l'exécutif qui proposait
d’interdire la construction de tout nouvel hydroaérodrome. Un député Binder (udc, ZH)
réclama que l'autorisation d'aménager un nouvel hydroaérodrome relève de la
compétence des cantons. Sa proposition fut rejetée par 100 voix contre 42 en faveur de
celle de Baumberger (pdc, ZH) qui stipule que le Conseil fédéral a seulement la
possibilité de limiter le nombre d'hydroaérodromes (loi sur l’aviation). Cette
proposition fut soutenue par les groupes radical, libéral et démocrate-chrétien. Le
Conseil national a donc recommandé, par 88 voix contre 44, le rejet de l'initiative
populaire. Une minorité de gauche demandait son acceptation, jugeant le contre-
projet indirect trop faible. Le contre-projet, dans le vote sur l'ensemble, a été accepté
par 73 voix contre 34 et 17 abstentions. 42
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Au Conseil des Etats, les sénateurs se sont ralliés à la version du National alors qu’une
minorité (PDC et PS) souhaitait que le Conseil fédéral limite expressément le nombre
d’hydroaérodromes en Suisse. Cette proposition fut repoussée par 15 voix contre 14. Le
contre-projet indirect de la grande Chambre a été approuvé à l’unanimité. Il fut
accepté dans les votes finaux au National par 129 voix contre 36 et 24 abstentions, et
par 42 voix contre 1 à la Chambre des cantons. La loi sur l’aviation modifiée fut
approuvée par 171 voix contre 17 et 2 abstentions au Conseil national, et par 37 voix
contre 1 au Conseil des Etats. 43

VOLKSINITIATIVE
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LAURE DUPRAZ

Allgemeiner Umweltschutz

Im Februar des Berichtsjahres entschied der Bundesrat, die im Vorjahr von den Grünen
eingereichte Volksinitiative „für eine nachhaltige und ressourceneffiziente
Wirtschaft“ abzulehnen und dem Anliegen in Form einer Teilrevision des
Umweltschutzgesetzes einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Die
Regierung unterstütze grundsätzlich die Stossrichtung des Volksanliegens, erachte das
gesteckte Ziel, bis zum Jahr 2050 den ökologischen Fussabdruck der Schweiz so weit zu
reduzieren, dass er die jedem Menschen zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht
übersteige, als nicht erreichbar. Die Grundlage für den Gegenentwurf bildete ein
Bericht und Aktionsplan zur Grünen Wirtschaft, welcher vom Bundesrat im März und in
Reaktion auf die 2010 gefassten Bestrebungen zur Förderung einer
ressourcenschonenden Wirtschaft verabschiedet wurde. Ende Juni schickte der
Bundesrat einen entsprechenden Entwurf des Umweltschutzgesetzes in die
dreimonatige Vernehmlassung. Ersten Ergebnissen zufolge stiessen die
vorgeschlagenen Massnahmen – darunter verbesserte Produktumweltinformationen
sowie freiwilliges Engagement in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft – bei den Vernehmlassern auf grosses Interesse. Wirtschaftsverbände und
bürgerliche Parteien standen dem Entwurf jedoch kritisch gegenüber. Nach Auswertung
der Stellungnahmen durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) plant der Bundesrat, seine
Botschaft zur Volksinitiative und zum indirekten Gegenvorschlag im Frühjahr 2014
vorzulegen. 44

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.02.2013
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mitte Juni 2019 gab der Bundesrat dem EDI die Ausarbeitung eines indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative in Auftrag. Prinzipiell befürwortete die
Landesregierung die Forderung des Volksbegehrens der «Jeune Chambre International
Riviera» zwar – so habe das Modell der Widerspruchslösung in anderen europäischen
Ländern zu einer Zunahme an Organspenden geführt, was für die Verkürzung der
Wartezeiten für eine Organtransplantation und das Retten von Menschenleben zentral
sei –, jedoch sprach sich der Bundesrat gegen eine enge Widerspruchslösung aus, bei
der die Angehörigen nicht miteingebunden werden. In seinem indirekten
Gegenvorschlag sah er daher eine erweiterte Widerspruchslösung vor, bei welcher die
Rechte der Angehörigen gewahrt werden sollen. Sie sollen auch künftig beigezogen
werden und sich gegen eine Organspende aussprechen können, falls dies der nirgends
festgehaltene Wille der hingeschiedenen Person war. Der Bundesrat plante, den
Gesetzestext bis im Herbst 2019 in die Vernehmlassung zu geben. 
Die Medien gingen davon aus, dass das Initiativkomitee sein Anliegen wohl zurückziehen
werde, falls das Parlament die Widerspruchslösung unterstützt. Gemäss Basler Zeitung
hiess Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, den bundesrätlichen Vorschlag gut.
Der Einbezug der Angehörigen sei nicht explizit in die Initiative aufgenommen worden,
für das Initiativkomitee stehe allerdings fest, dass die Angehörigen zu Rate gezogen
werden müssten. Der medialen Berichterstattung war aber auch Kritik zu entnehmen.
Die Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle gab im Tages-Anzeiger beispielsweise zu bedenken,
dem Staat komme eigentlich die Aufgabe des Schutzes der Menschen vor Eingriffen zu,
mit der Widerspruchslösung werde indes riskiert, dass Menschen zu Organspendern
würden, ohne dies zu wollen. In eine ähnliche Richtung argumentierte Armin Müller,
Mitglied der Chefredaktion der Sonntagszeitung. Er meinte, der «menschliche[…]
Körper [dürfe] nicht [durch den Staat] zum Ersatzteillager degradiert werden». Weiter
befürchtete Baumann-Hölzle, dass mit dem indirekten Gegenvorschlag ein
Paradigmenwechsel vollzogen würde, ohne dass das Volk etwas dazu zu sagen habe, falls
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dagegen nicht ein fakultatives Referendum ergriffen werde. 45

Am 13. September 2019 gab der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag zur
Organspende-Initiative in die Vernehmlassung. Anstelle der engen Widerspruchslösung
sah er eine erweiterte Widerspruchslösung vor. Konkret sollen wie bei der Initiative die
Organe einer verstorbenen Person entnommen werden können, falls sich diese vor
ihrem Tod nicht explizit dagegen ausgesprochen hatte. Anders als bei der Initiative sah
der Gegenvorschlag allerdings den Einbezug der Angehörigen vor, welchen ein
subsidiäres Widerspruchsrecht zukommen soll, falls der Wille des bzw. der
Verstorbenen unbekannt ist. So sollen die Angehörigen eine Organentnahme ablehnen
können, wenn davon ausgegangen werden muss, dass dies im Sinne der
hingeschiedenen Person ist. Die Landesregierung plante eine intensive
Informationskampagne, mit welcher die Bevölkerung über die zulässige Organ-,
Gewebe- und Zellentnahme bei fehlendem Widerspruch und darüber, dass ein
allfälliger Widerspruch in einem dafür geschaffenen Register festgehalten werden muss,
unterrichtet werden soll. Von der Widerspruchslösung ausgenommen werden sollen
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, urteilsunfähige Menschen sowie Personen,
deren Wohnsitz sich nicht in der Schweiz befindet, weil sie gemäss erläuterndem
Bericht nicht über die Widerspruchslösung informiert werden können oder weil sie
nicht die Gelegenheit hatten, sich gegen eine Organentnahme auszusprechen. Fehlt bei
diesen Personengruppen der Widerspruch, müssten ihre Angehörigen angefragt
werden, «ob sie einer Entnahme widersprechen möchten». 

Inwiefern ein erweitertes Widerspruchsmodell im Vergleich zum Zustimmungsmodell
die Angehörigen entlasten würde, ist umstritten. Gesundheitsminister Berset erklärte,
dass zwar bei beiden Modellen die Angehörigen entscheiden müssten, dass dadurch,
dass die Organentnahme nicht mehr die Ausnahme, sondern den Normalfall darstelle,
«das Gespräch zwischen Pflege und Verwandten beeinfluss[t]» werde. Während Renato
Lenherr, Leiter des Organspende-Netzwerks DCA, sich im Tagesanzeiger davon
überzeugt zeigte, dass das Widerspruchsmodell den Angehörigen beim Treffen des
Entscheids entgegenkomme, weil es sich bei der Organentnahme um den Regelfall
handle, war Notfallpsychologin Viviana Abati der Ansicht, dass die Angehörigen durch
den Systemwechsel nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet würden, weil sie sich
gegen eine Organspende «wehren» müssten, wenn sie der Auffassung seien, dass eine
solche dem Willen des respektive der Verstorbenen widerspreche. 

Einige Tage bevor der Bundesrat seinen Entwurf in die Vernehmlassung gab, hatte die
Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK), welche die
Widerspruchslösung für «ethisch bedenklich» hielt, einen Alternativvorschlag
präsentiert. Denn auch sie befand die aktuelle Situation für unbefriedigend, da eine
Mehrheit der Bevölkerung eine positive Haltung gegenüber einer Organspende
einnehme, sich allerdings nur sehr wenige diesbezüglich explizit äusserten. Dies habe
zur Folge, dass es an den Angehörigen liege, diese schwierige Entscheidung zu treffen,
und zudem nicht genügend Organe vorhanden seien. Mit dem sogenannten
Erklärungsmodell sah die NEK vor, dass sich die Menschen regelmässig mit der Frage, ob
sie Organe spenden möchten oder nicht, auseinandersetzen und ihren Willen in einem
Register eintragen müssen. Wie genau die Regelung ausgestaltet werden soll, darüber
bedürfe es noch Diskussionen, so die Kommission in der NZZ. In den Medien war
diesbezüglich von einem Spenderegistereintrag bei der Erneuerung der
Identitätsausweise oder anlässlich von Konsultationen beim Hausarzt die Rede. Neben
der Zustimmung und der Ablehnung der Organspende soll auch die Angabe «keine
Erklärung» gemacht werden können. Die NEK versprach sich vom Erklärungsmodell,
dass sich die positive Grundhaltung der Schweizer Bevölkerung bezüglich Organspende
auch in den Anzahl Spenderegistereinträgen niederschlagen und dass das Vertrauen in
die Organspende gefördert würde. Gemäss NZZ hatte sich auch der Bundesrat mit dem
Erklärungsmodell auseinandergesetzt, dieses allerdings verworfen, da er unter anderem
die wiederholte Abfrage des Spenderwillens «als Eingriff in die persönliche Freiheit»
interpretierte. 46
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Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 47

VOLKSINITIATIVE
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Im November 2020 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative
«Organspende fördern – Leben retten». Darin befürwortete er das Ansinnen des
Volksbegehrens prinzipiell. Es existiere zwar der Aktionsplan «Mehr Organe für
Transplantationen», die Anzahl Organspenden seien in der Schweiz jedoch im
europäischen Vergleich immer noch tief. Zur Verbesserung der Chancen für Menschen,
die auf eine Organspende warten, sei eine zusätzliche Massnahme deshalb angebracht.
Dennoch empfahl der Bundesrat die Initiative zur Ablehnung. Ausgehend von der
wissenschaftlichen Literatur könne zwar angenommen werden, dass mit der Einführung
einer Widerspruchslösung die Spendenrate ansteigen werde. Allerdings sei dem
Initiativtext nichts darüber zu entnehmen, welche Rolle den Angehörigen von möglichen
Organspendenden zukommen solle. Die Landesregierung war der Ansicht, dass eine
enge Widerspruchslösung, wie sie die Initiative gemäss ihrem Wortlaut darstelle,
«ethisch nicht vertretbar» sei. 
Stattdessen stellte der Bundesrat der Initiative nach der Vernehmlassung eines
entsprechenden Vorentwurfs einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber, im Rahmen
dessen er eine Änderung des Transplantationsgesetzes in Richtung einer erweiterten
Widerspruchslösung beabsichtigte. Werde eine Organspende erwogen, müssten die
Angehörigen konsultiert werden. Diese sollen zudem über den mutmasslichen Willen
der verstorbenen Person befragt werden, falls kein Dokument mit der Absicht der bzw.
des Hingeschiedenen vorhanden sein sollte. Um sicherzustellen, dass der Wille des bzw.
der Verstorbenen zuverlässig erfasst und im Notfall abrufbar ist, sah die
Landesregierung die Einrichtung eines leicht bedienbaren Organ- und
Gewebespenderegisters vor. Darin sollen zu Lebzeiten ein allfälliger Widerspruch, die
Nicht-Berücksichtigung einzelner Organe für eine Spende, aber auch eine generelle
Zustimmung zur Organentnahme festgehalten werden können, wobei eine Änderung
des Eintrags jederzeit möglich sein soll. Ferner plante der Bundesrat, die Bevölkerung
mittels «umfassende[r] Kommunikationsstrategie» über die vorgenommene
Gesetzesänderung und das Widerspruchsrecht zu informieren. 48

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.21 24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Suchtmittel

In der Frühjahrssession wurden die Zwillingsinitiativen für eine Verminderung der
Tabakprobleme und für eine Verminderung der Alkoholprobleme, die ein völliges
Werbeverbot für Tabak und Alkohol verlangten, vom Ständerat, welcher das Geschäft
als Erstrat behandelte, klar verworfen. Die kleine Kammer erachtete den Einfluss der
Werbung auf das Konsumverhalten insbesondere der Jugend als nicht erwiesen und
betonte die negativen materiellen Auswirkungen der Initiativen auf die Werbebranche
und das kulturelle Sponsoring. Vergeblich appellierte Bundesrat Cotti an den Rat,
zumindest auf den moderateren Gegenvorschlag des Bundesrates einzutreten, welcher
nur die Plakat- und Kinowerbung verbieten, die informierende Werbung in den
Printmedien und an den Verkaufsstellen sowie das Sponsoring unter gewissen Auflagen
jedoch zulassen wollte. Gegen die engagierten Voten von Meier (cvp, LU), Onken (sp, TG)
und Schiesser (fdp, GL), die sich für den Jugendschutz stark machten und an die
menschlichen und volkswirtschaftlichen Folgen übermässigen Alkohol- und
Tabakkonsums erinnerten, wurde auch dieser Vorschlag deutlich abgelehnt. Ihm warfen
die Gegner jeglicher Werbebeschränkung vor, nicht praktikabel zu sein und der
Werbebranche jährlich Aufträge in der Höhe von CHF 100 Mio. bis CHF 150 Mio. zu
entziehen. 49
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Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Bundesrat empfahl die Initiative zur Ablehnung und leitete Ende Jahr dem
Parlament die entsprechende Botschaft zu. Seiner Meinung nach würde die Initiative zu
einer generellen Senkung des Rentenalters führen, weil von der vorgeschlagenen
Regelung auch profitieren könnte, wer finanziell nicht darauf angewiesen ist. Dies
widerspräche der demografischen Entwicklung und der allgemeinen Tendenz zur
Rentenaltererhöhung in Europa. Der Bundesrat begründet sein Nein auch mit einer
untragbar hohen finanziellen Belastung der ersten Säule. Bei einem unveränderten
ordentlichen Frauenrentenalter von 64 Jahren würde die Initiative gut CHF 1,3 Mrd. pro
Jahr kosten, bei einer Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre noch immer CHF
919 Mio. Er erachtet seine Anträge zur 11. AHV-Revision als indirekten Gegenvorschlag
zum Volksbegehren. Die im Parlament hängige Vorlage erweitert die Möglichkeiten des
Rentenvorbezugs und sieht für einkommensschwache Personen eine
Vorruhestandsleistung nach dem System der Ergänzungsleistungen vor. 50

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.12.2006
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Présenté sous la forme d'une révision partielle de l'assurance-maladie, le contre-
projet reprend de nombreuses dispositions du programme d'urgence, à l'exception du
volet consacré à l'assurance maternité, refusé en votation populaire. La révision prévue
oblige les caisses-maladie à accueillir toutes les demandes d'assurance, soutient des
mesures de médecines préventives, instaure un contrôle économique des traitements,
permet la constitution de nouveaux modèles d'assurance et augmente de 10 à 15% la
participation des assurés aux frais. Par rapport à la révision soumise au souverain en
1987, le contre-projet prévoit une augmentation de 200 millions de francs des
subventions fédérales aux caisses-maladie. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.10.1988
STÉPHANE HOFMANN

Une majorité du Conseil des Etats, composée de démocrates-chrétiens, de socialistes
et de démocrates du centre, a soutenu le projet de sa commission en insistant sur la
nécessité de lutter sans tarder contre l'explosion des coûts de la santé et la hausse
des cotisations qui grèvent toujours plus lourdement le budget des plus défavorisés.
Elle a aussi relevé que cette révision partielle n'était pas incompatible avec une refonte
complète de la loi et a tenu à souligner qu'elle serait susceptible d'inciter les initiants à
retirer leur initiative. Les détracteurs, radicaux et libéraux, ont dénoncé l'inopportunité
de la démarche en rappelant que le peuple avait repoussé les solutions qui composent
pour l'essentiel le contre-projet. Ils ont également souligné qu'il pouvait
compromettre, ou tout au moins différer, les travaux du Conseil fédéral en la matière et
qu'il était peu probable que l'initiative des caisses-maladie soit retirée. 52

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.1988
STÉPHANE HOFMANN
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A l'instar du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a jugé insupportable pour les finances
de la Confédération la disposition transitoire de l'initiative prévoyant une adaptation
régulière des subventions fédérales et a estimé que le remède préconisé par les
caisses-maladie était peu apte à enrayer l'inflation des coûts de la santé. La chambre
haute a également fait valoir que l'initiative aboutirait à un monopole des caisses-
maladie, mettant à l'écart l'assurance privée. Elle a donc décidé, à l'unanimité, de
recommander son rejet. Mais, afin de sortir le dossier de l'assurance-maladie de
l'impasse dans laquelle il se trouve, le Conseil des Etats a, contre l'avis du Conseil
fédéral, souscrit au contre-projet indirect au niveau législatif élaboré par sa
commission. 53

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.1988
STÉPHANE HOFMANN

Doch gleich wie im Ständerat 1988, hatte die Vorlage auch im Nationalrat keine
Chance. Die vorberatende Kommission beschloss aber, wie zuvor schon die kleine
Kammer, der Volksinitiative entgegen dem Willen des Bundesrates nicht mit leeren
Händen entgegenzutreten. Bei ihren Beratungen ging die Kommission vorerst vom
ständerätlichen Gegenvorschlag aus, der das 1987 in der Volksabstimmung gescheiterte
Sofortprogramm ohne Mutterschaftstaggeld wiederaufgenommen hatte. Dabei schuf sie
aber so zahlreiche und gewichtige Differenzen — so etwa mit der Einführung des
Bonussystems und der Prämiengleichheit für Frauen und Männer —, dass bald einmal
erkannt wurde, dass auf dieser Grundlage kein Konsens mehr zu erzielen war. 54

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.04.1989
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession beschloss der Ständerat auf die Weiterverfolgung seines
materiellen Gegenvorschlags zur Volksinitiative "für eine finanziell tragbare
Krankenversicherung" zu verzichten und auf den nationalrätlichen
Kompromissvorschlag einzuschwenken. Einstimmig hiess die kleine Kammer die
Erhöhung der Bundesbeiträge an die Krankenkassen um jährlich rund 300 Mio auf 1,3
Mia. Fr. von 1990 bis 1994 gut. Das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen (KSK),
welches die Initiative eingereicht hatte, war mit diesem indirekten Gegenvorschlag
nicht zufrieden und zog ihr Begehren nicht zurück. 55

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.03.1990
MARIANNE BENTELI

Gleich wie Bundesrat und Nationalrat (und mit den gleichen Argumenten) empfahl auch
der Ständerat mit 35 zu 5 Stimmen die Volksinitiative der SP „Gesundheit muss
bezahlbar bleiben“ (Gesundheits-Initiative) zur Ablehnung, wollte die Frist zur
Abstimmung jedoch verlängern, da er die 2. KVG-Revision mit ihrem ausformulierten
Sozialziel als einen valablen Gegenvorschlag zur Initiative erachtete. Noch vor der
Behandlung der KVG-Revision wies der Nationalrat mit 84 zu 60 Stimmen dieses
Ansinnen zurück, da das Bundesgesetz über die politischen Rechte eine
Fristverlängerung nur in ganz seltenen Ausnahmen gestattet und nur, wenn der Inhalt
einer laufenden Gesetzesberatung den Schluss nahe liegen lässt, dass im Ergebnis ein
echter Gegenvorschlag vorliegen wird. Da es genügt, wenn eine Kammer einer
Fristverlängerung nicht zustimmt, wird die Volksinitiative 2003 termingerecht zur
Abstimmung gebracht. 56

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.12.2002
MARIANNE BENTELI

Kurz vor der Sommerpause verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur SVP-
Volksinitiative „für tiefere Krankenkassenprämien in der Grundversicherung“. Seiner
Auffassung nach sind die von der SVP gemachten Vorschläge nicht zielführend, weshalb
er dem Parlament beantragte, die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen und auch
keinen Gegenentwurf auszuarbeiten. Er erachtet die laufende KVG-Reform als
indirekten Gegenvorschlag, insofern als das anvisierte Ziel das gleiche ist, aber eine der
Situation besser entsprechende und ausgewogenere Lösung bringt. 57

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2005
MARIANNE BENTELI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» (Kostenbremse-
Initiative) und indirekter Gegenvorschlag (BRG 21.067)

In ihrer Initiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen»

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.01.2018
ANJA HEIDELBERGER
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(Kostenbremse-Initiative) verlangte die CVP bzw. später die Mitte-Partei, dass die von
der OKP übernommenen Kosten maximal in Übereinstimmung mit der Gesamtwirtschaft
und mit den durchschnittlichen Löhnen ansteigen dürfen. Ansonsten müssten Bund
und Kantone Kostensenkungsmassnahmen ergreifen. Der Bundesrat erachtete eine
solche Kostenbremse als zu starr und verwies stattdessen auf die im zweiten
Massnahmenpaket enthaltenen Kostenziele, die er als indirekten Gegenvorschlag zur
Initiative präsentierte. Demnach sollten in verschiedenen OKP-Bereichen Kostenziele
definiert werden, deren Nichteinhaltung die Prüfung korrigierender Massnahmen durch
Bund, Kantone und Tarifpartner nach sich ziehen würde. Der Nationalrat schwächte die
vom Bundesrat vorgeschlagenen Zielvorgaben für die maximale Kostenentwicklung der
OKP ab, strich die Schaffung von Kostenblöcken und ergänzte die Kostenziele um
Qualitätsziele, was der Ständerat in der Folge guthiess. Beide Räte nahmen daraufhin
den indirekten Gegenvorschlag an und empfahlen die Initiative zur Ablehnung.

Chronologie
Beginn der Unterschriftensammlung
Zustandekommen der Initiative
Bundesrätliche Botschaft und indirekter Gegenvorschlag
Nationalrat empfiehlt die Initiative zur Ablehnung und schwächt den Gegenvorschlag ab
Ständerat verlängert die Behandlungsfrist der Initiative und schafft Differenzen bei
Detailfragen
Nationalrat beginnt die Differenzbereinigung
Parlament bereinigt den indirekten Gegenvorschlag und empfiehlt die Initiative zur
Ablehnung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Im Mai 2020 gab der Bundesrat bekannt, die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Er störte sich daran, dass sich die Initiative
ausschliesslich auf die Finanzierung der Gesundheitsausgaben konzentriere und die
Kostenproblematik – mit der sich die Kostenbremseinitiative der CVP ausschliesslich
beschäftige – ausser Acht lasse. Er wehrte sich auch dagegen, dass der Bund gemäss
Initiative für zwei Drittel der individuellen Prämienverbilligungen aufkommen sollte –
was ihn gemäss eigenen Zahlen pro Jahr CHF 6 Mrd. und nicht CHF 2.5 Mrd. bis CHF 3
Mrd., wie die Initianten und Initiantinnen berechnet hatten, kosten würde –, obwohl die
Gesundheitskosten stark durch die Entscheidungen der Kantone, etwa bezüglich
Spitalplanung, beeinflusst würden. Diese hätten ihre Beiträge an die IPV zudem in den
letzten Jahren immer stärker gesenkt. Da er sich der hohen Belastung der Haushalte
durch die Krankenversicherungsprämien bewusst sei – diese wurde unter anderem im
Monitoring 2017 zur Wirksamkeit der Prämienverbilligungen ausführlich dargelegt –,
legte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative vor. Darin schlug er
vor, den Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligungen an die kantonalen Bruttokosten
sowie an die verbleibende Prämienbelastung zu knüpfen; dies entspräche der im
Bericht zur Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilligung zur Erfüllung des
Postulats Humbel (cvp, AG; Po. 17.3880) ausführlich beschriebenen Variante 2. Dies
würde für die Kantone schätzungsweise zusätzliche Kosten von CHF 777 Mio. jährlich
mit sich bringen, gleichzeitig aber auch Anreize zur Eindämmung des Kostenanstiegs im
Gesundheitswesen schaffen, argumentierte er. 
Im Oktober 2020 schickte der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag in die
Vernehmlassung; diese wird bis Februar 2021 andauern. 58

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Anfang März 2020 gab die CVP bekannt, dass sie ihre Volksinitiative «Für tiefere
Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» (Kostenbremse-Initiative) mit
119'000 Unterschriften der Bundeskanzlei überreicht habe. Mit der Initiative zwinge
man das Parlament und die anderen Parteien zum Handeln, betonte CVP-Nationalrat
Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO). Die NZZ sah hingegen eher den Bundesrat in der
Pflicht, da die Initiative Parallelen zum zweiten Kostendämpfungspaket, das die
Regierung in Kürze vorlegen wolle, beinhalte. Folglich spekulierte die NZZ, dass der
Bundesrat die Initiative entweder als erfüllt erachten könnte oder aber ihr das
Bundesratsgeschäft als indirekten Gegenvorschlag entgegenstellen könnte. So kam es
dann im Mai 2020 auch: Noch bevor die Bundeskanzlei aufgrund des Corona-bedingten
Fristenstillstands das Zustandekommens der Initiative bestätigen konnte, gab der
Bundesrat bekannt, das zweite Kostendämpfungspaket als indirekten Gegenvorschlag
zur Initiative behandeln zu wollen. Im Juni 2020 konnte die Bundeskanzlei schliesslich

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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auch über das formelle Zustandekommen der Initiative mit 103'761 gültigen
Unterschriften informieren. 59

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die 2008 behandelten SVP-Vorstösse (siehe hier und hier) entsprachen weitgehend den
Forderungen, welche die Partei mit ihrer Volksinitiative „Für die Ausschaffung
krimineller Ausländer“ („Ausschaffungsinitiative“) stellt. Sie verlangt darin, dass
Ausländerinnen und Ausländer, unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr
Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren, wenn sie wegen eines Gewaltdelikts verurteilt
worden sind oder missbräuchlich Sozialleistungen bezogen haben. Mitte Februar wurde
sie mit 210'919 Unterschriften eingereicht. Bei der Präsentation sagte SVP-Präsident
Maurer (ZH), die Bevölkerung habe genug von der erschreckenden Jugend- und
Ausländerkriminalität. Die bestehenden Gesetze reichten aber für ein härteres
Vorgehen gegen straffällige Ausländer nicht aus; deswegen brauche es die Möglichkeit
eines richterlichen Landesverweises. Nach Auffassung mehrerer Staatsrechtler müsste
die Volksinitiative für ungültig erklärt werden, da sie mit ihrer absoluten Formulierung
gegen zwingendes Völkerrecht und Garantien der Bundesverfassung verstosse.

Der Bundesrat sprach sich dagegen aus, die Initiative für ungültig zu erklären, da sie
seines Erachtens nicht gegen zwingendes Völkerrecht verstösst. Eine Annahme der
Initiative würde jedoch zu erheblichen Kollisionen mit dem nicht zwingenden
Völkerrecht sowie mit der Bundesverfassung führen. Die Volksinitiative soll dem
Parlament daher zur Ablehnung empfohlen werden. Ihr soll aber ein indirekter
Gegenvorschlag durch eine Anpassung des Ausländergesetzes gegenübergestellt
werden. Dieser soll insbesondere zu einer Vereinheitlichung der Praxis der
Landesverweisung zwischen den Kantonen führen und die Widerrufsgründe für
ausländerrechtliche Bewilligungen präzisieren. 60

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.02.2008
MARIANNE BENTELI

1) Medienmitteilung BR vom 20.12.2017; AZ, BU, BZ, BaZ, Blick, CdT, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 21.12.17; Blick, 22.12.17
2) BBl, 2019, S. 2913 ff.; Medienmitteilung BR vom 15.3.2019; BaZ, CdT, LT, NZZ, QJ, TG, 16.3.19
3) AB SR, 2019, S. 954 ff.; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TG, 27.9.19
4) AB NR, 2019, S. 2227 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 11.10.19; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, 13.12.19
5) AB NR, 2020, S. 280 f.; AB SR, 2020, S. 22 f.; CdT, LT, NZZ, 4.3.20
6) AB NR, 2020, S. 1015 ff.; AB NR, 2020, S. 1059 ff.; AB NR, 2020, S. 1180; AB SR, 2020, S. 625; BBl, 2020, S. 5507 f.;
Medienmitteilung SPK-NR vom 29.5.20; LT, 17.6.20; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TA, TG, 18.6.20
7) BBl, 1994, II, S.1127 ff.
8) AB NR, 1996, S. 1277 f.; AB NR, 1996, S. 686 ff.; AB SR, 1996, S. 588; BBl, 1996, III, S. 36; TA, 3.6.96; Presse vom 5.6. und
6.6.96.
9) BBl, 1998, IV, S. 4363 ff.; Bund, 1.4.98; NZZ, 8.4., 7.5. und 14.6.98; WoZ, 14.5.98; Presse vom 20.5.-6.6.98.; Hardmeier und
Scheiwiller (1998). Vox. Analyse der eidg. Abstimmung vom 7. Juni 1998.
10) NZZ, 14.1.10.
11) BBl. 2011, S. 5517; AZ, 9.8.11.
12) AB SR, 2005, S. 795 ff., 804 f. und 808; Presse vom 30.9.05.; AB SR, 2005, S. 804.; BBl, 2005, S. 4373 ff. Vgl. zur
Entwicklung der Kampagnetätigkeit der Verwaltung auch NZZ, 17.9.05; BaZ, 30.9.05.; NZZ, 7.11.05.
13) AB SR, 2007, S. 227 f., 668 ff. und 950 sowie 1211 (Schlussabstimmung Volksinitiative); AB NR, 2007, S. 621 f., 1322, 1731
(pa.Iv.) sowie 1949 ff. und 2075 (Volksinitiative); BBl, 2008, S. 1 f.
14) AB NR, 2020, S. 98
15) BO CE, 1992, p. 521 ss.; BO CE, 1992, p. 740 ss.; NQ, 4.3.92; presse du 4.4., 20.5., 17.6., 8.7. et 29.8.92; NZZ, 9.6.92.
16) Bund, 24.2., 21.10.89; NZZ, 2.3.89.; Ww, 1.6.89; TA, 12.10.89; SHZ, 23.11.89.
17) Bund, 24.2., 21.10.89; NZZ, 2.3.89; Ww, 1.6.89; TA, 12.10.89; SHZ, 23.11.89
18) Amtl. Bull. NR, 1990, S. 1830 ff., Vgl. auch wf, Dok., 35, 27.8.90.; Amtl. Bull. SIR, 1990, S. 1034 ff. und 1067 ff.
19) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 200 ff. und 814; Amtl. Bull. StR, 1991, S. 332; BBl, 1991, I, S. 1324 (Initiative) und S. 1365 f. (Gesetz)
sowie III, S. 1265 (Rückzug der Initiative). Vgl. auch LNN, 5.3.91; BZ, 24.8.91; Presse vom 7.9.91 (Rückzug); NZZ, 9.10.91. 
20) BBl, 2008, S. 2577 f.; NZZ und TA, 27.2.08. Bundesrat: BBl, 2009, S. 299 ff.; Bund, 6.12.08.
21) Medienmitteilungen BJ vom 14.6. und 20.11.13; NZZ, 6.2., 12.2., 14.2., 4.3. und 21.11.13, TA, 29.12.12; Lit. Milic / Vatter.
22) FF, 1997, II, p. 734 ss.; Presse du 18.3.97. 
23) BO CE, 2008, p. 778 ss. et Annexes IV, p. 69 (contre-projet CEATE-CE); BO CN, 2008, p. 1771. Cf. APS 2007, p. 161 s. et 198
s.
24) BO CE, 1982, p. 155 s.; BO CE, 1982, p. 180; BO CN, 1982, p. 530 s.; FF, 1982, II, p. 554 ss.; Presse du 28.5. et 25.11.82
25)  Presse vom 28.3., 24.6., 5. und 6.12.85; NZZ, 11.10.85; TA, 26.10.85; BaZ, 4.12.85; SGT, 4.12.85; wf, Kurzkommentare, 13,
1.4.85; wf, Dok., 48, 2.12.85 ; Wir Brückenbauer, 50, 11.12.85. Vgl. auch T. K. Kiechle, Miete, Einkommen und
Wohnungsnachfrage, Grüsch 1985.; AB SR, 1985, S. 639 ff.; AB SR, 1985, S. 652 ff.; BBl, 1985, S. 1389 ff.
26) AB NR, 1986, S. 190 ff.; AB NR, 1986, S. 202 ff.; AB NR, 1986, S. 493; AB SR, 1986, S. 104 ff.; AB SR, 1986, S. 214 f.; BBl, 1986,
S. 691; BBl, 1986, S. 881 f.; Presse vom 13.3.86; 18.3.86; Wir Brückenbauer, 12, 19.3.86 ; TW, 13.5.86; Mieter-Zeitung, 58/1986
Nr. 7/8, 10 und 11; Presse vom 2.6.86; NZZ, 16.6., 9.8., 18.11., 21.11., 22.11. und 2.12.86; 24 Heures, 25.10.86; Vat., 8.11.86; TA,
11.11.86; 14.11.86; BZ, 15.11., 22.11. und 28.11.86; LNN, 15.11.86; BaZ, 4.12.86; TA, 4.12.86. Parolenspiegel der Parteien und
Verbände (eidg. und kantonal) des Forschungszentrums für schweizerische Politik, Bern. Vgl. auch wf, Dok., 46, 17.11.86 ; wf,
KK, 48, 1.12.86.
27) AB NR, 2000, S. 1366 ff., 1376 ff. und 1467 ff.; TA, 6.12., 12.12 und 16.12.00; NZZ, 12.12.00.; AB NR, 2000, S. 1490; AB SR,
2000, S. 937
28) BBl, 2004, S. 2199 ff.; Presse vom 9.2.04. Hirter, Hans / Linder Wolf (2004): Analyse der eidgenössischen Abstimmungen
vom 8. Februar 2004, VOX Nr. 82.; Presse vom 27.12.03-6.2.04.
29) AB NR 2018, S. 2115 ff.; AB NR 2019, S. 618; AB SR 2019, S. 239; BBl 2020, S. 5061 f.; Kommissionsbericht WAK-SR vom 1.

01.01.65 - 01.01.21 28ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nov. 2018; Zusatzbericht WAK-NR vom 23. Okt. 2018; AZ, SGT, 12.12.18; AZ, NZZ, TA, 13.12.18; TG, 15.12.18
30) Fög (2020). Abstimmungsmonitor zu den Vorlagen vom 9.2.20; Heidelberger und Bühlmann (2020). APS-Zeitungs-und
Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 9.2.20; SVIT (2020). Mietzinsentwicklung 2000 bis heute; So-Bli, 8.12.19; LT,
9.12.19; TA, 27.12.19; CdT, LT, NZZ, 8.1.20; TA, 9.1.20; CdT, LT, NZZ, 10.1.20; CdT, 11.1.20; So-Bli, 12.1.20; AZ, 13.1.20; LT, TA,
14.1.20; CdT, TA, 15.1.20; AZ, Exp, NF, NZZ, WW, WoZ, 16.1.20; CdT, SGT, 17.1.20; SoZ, 19.1.20; Blick, LT, Lib, TA, 20.1.20; WoZ,
23.1.20; NF, 25.1.20; So-Bli, 26.1.20; TA, 28.1., 29.1.20; NZZ, 30.1., 31.1.20; TA, 4.2., 8.2.20
31) BBl, 2020, S. 4377 ff.; NZZ Online, 29.1.20; SGL, 29.1.20; TA, 8.2.20; AZ, Blick, LT, Lib, NF, NZZ, QJ, SN, TA, TG, 10.2.20;
WoZ, 13.2.20
32) AB SR, 2009, S. 682 f.; SGT, 9.4.09; NZZ, 17.4. und 22.10.09.
33) BRG 10.018: AB NR, 2011, S. 1804; AB SR, 2011, S. 1184 f.
34) BRG 10.018: AB NR, 2012, S. 945 ff. und 1237, AB SR, 2012, S. 638, BBl, 2012, S. 5925 f. und 7377.
35) BRG 10.018: BBl, 2013, S. 5798.
36) Presse vom 5.9.97.
37) AB NR, 1997, S. 2134 ff.; Presse vom 10.10.97.
38) BBl, 2009, S. 7820; NZZ, 18.6. und 5.11.09.
39) BBl, 2010, S. 5303 ff.; NZZ, 18.5., 28.5. und 24.6.10.
40) AB SR, 2011, S. 209 ff.;und 1141 ff.; AB NR, 2011, S. 1159 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 12.11.10; TA, 20.4.11.
41) Medienmitteilung Bundesrat vom 4.12.20; NZZ, 5.12.20; TA, 14.12.20
42) BO CN, 1999, p. 1181 ss.
43) BO CE, 1999, p. 994; BO CN, 1999, p. 2311 ss.; BO CN, 1999, p. 949 ss.
44) BBl, 2013, S. 5247; Medienmitteilung BR und BAFU vom 27.2. und 8.3.13; Medienmitteilung BAFU vom 30.9.13; NZZ, 28.2.
und 10.9.13; BaZ, 5.10.13; Lit. BAFU
45) Medienmitteilung BAG vom 14.6.19; NZZ, 29.4.19; WW, 2.5.19; BaZ, 31.5.19; BaZ, CdT, TA, 15.6.19; SoZ, 16.6.19
46) Erläuternder Bericht zum indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Volksinitiative «Organspende fördern – Leben
retten» vom 13.9.19; Medienmitteilung BAG vom 13.9.19; NZZ, 10.9.19; AZ, LT, Lib, NZZ, TG, 14.9.19; AZ, 1.10.19; TA, 15.10.19
47) BBl, 2020, S. 9547 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung; TA, 16.12.19; AZ, 24.12.19
48) BBl, 2020, S. 9547 ff.; Medienmitteilung BAG vom 25.11.20
49) Amtl. Bull. StR, 1993, S. 19 ff., 451 und 580.
50) BBl, 2007, S. 413 ff.; Presse vom 22.12.06.
51) FF, 1988, III, p. 1262 ss.; presse du 7.9. et 18.10.88.
52) BO CE, 1988, p. 892 ss.; DP, 8.9. et 22.12.88; USS, 4.1.89; SHZ, 5.1.89.
53) BO CE, 1988, p. 892 ss.
54) Presse vom 25.4.89; SGT, 19.5.89; BZ, 3.6.89.
55) Amtl. Bull. StR, 1990, S. 172 ff. und 275; Amtl. Bull. NR, 1990, S. 757 f.; BBI, 1990, I, S. 1594 f.; Presse vom 16.3.90; NZZ,
24.3.90 und Bund, 16.6.90 (KSK)
56) AB NR, 2002, S.1968f.; AB SR, 2002, S. 981ff.; AB SR, 2002, S.1153; BBl, 2002, S 8149ff.; TA, 28.11.02.
57) BBl, 2005, S. 4315 ff.; CHSS, 2005, S. 306-309; Presse vom 23.6.05.
58) Bericht des BR zum indirekten Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungs-Initiative; Medienmitteilung BR vom 20.5.20;
Medienmitteilung BR vom 21.10.20
59) BBl 2020, S. 4772 f.; Medienmitteilung BK vom 4.6.20; Medienmitteilung CVP vom 10.3.20; NZZ, TA, 11.3.20; AZ, 8.4.20;
NZZ, 22.5.20; TA, 5.6.20
60) BBl, 2008, S. 1927 f.; Presse vom 16.2.08. ; Presse vom 16.10.08.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 29


